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Herzlich willkommen heißen 

wir unsere neuen Erdenbürger! Babybegrüßung

Felix mit seiner großen 
Schwester Melina

Felix Kapitän, 
Sohn von 

Sabrina und Sven Kapitän, 
Schöneck/Vogtl.

Sophia Gitter, Tochter von Susanne Gitter und Andre Quaatz, Schöneck/OT Arnoldsgrün (ohne Bild).

Wir wünschen den Eltern und ihrem Nachwuchs 
alles erdenklich Gute und Gesundheit.

Schorsch Dietrich, 
Sohn von Madeleine Scholz und 

Frank Matthias Dietrich, 
Schöneck/Vogtl.

Simon Gläß, 
Sohn von 

Dunja und Marcus Gläß, 
Mühlental/

OT Unterwürschnitz.
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Informationen
der Verwaltungsgemeinschaft

Schöneck – Mühlental

Aus den Gremien
In seiner Sitzung am 08.04.2021 fasste der Gemeinderat der Ge-
meinde Mühlental nachstehende Beschlüsse:
1.  Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlental beschließt den 

Abschluss des beigefügten Strom-Konzessionsvertrages 
mit envia Mitteldeutsche Energie AG für den Zeitraum vom 
01.01.2023 bis 31.12.2042.

  Der Bürgermeister wird beauftragt, den Anforderungen zur 
Vorlagepflicht gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde ent-
sprechend § 102 SächsGemO zu entsprechen und nach Ein-
gang der Bestätigung den neuen Vertrag mit der envia Mittel-
deutsche Energie AG zu unterzeichnen.

2.  Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlental beschließt den Ab-
schluss der beigefügten Nachtragsvereinbarung (Änderung § 3 
Haftung, Folgepflichten, Folgekosten, Abs. 3)zum bestehen-
den Konzessionsvertrag mit der envia Mitteldeutsche Energie 
AG vom 30.07.2003/31.07.2003.

Beide Beschlüsse wurden einstimmig mit 11 Ja-Stimmen gefasst.

Die nächste planmäßige Gemeinderatssitzung der Gemeinde 
Mühlental findet am Donnerstag, dem 8. Juni 2021 um 19.00 Uhr 
im Bürgerhaus Schöneck statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungs-
tafeln.

Die nächste planmäßige Sitzung des Stadtrates der Stadt Schöneck 
findet am 31. Mai 2021 um 19.00 Uhr im Bürgerhaus Schöneck statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitten den Bekanntmachungs-
tafeln.

Die Satzung über die Verpflichtung  
der Straßenanlieger zum Reinigen,  

Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege  
(Räum- und Streusatzung)  

gilt nicht nur im Winter!
Viele Schönecker*innen ärgert, dass einige wenige Bewohner 
und Gäste das Stadtbild verschandeln - hier eine weggeworfene 
Maske, da ein Kaugummi und dort ein Hundehaufen.
Das muss doch nicht sein.
Sicher, nicht an jeder Ecke ist ein Müllbehälter und viele, ob groß 
oder klein achten darauf, das nichts liegen bleibt oder heben auf, 
was nicht unbedingt von ihnen fallen gelassen wurde.
Es könnte aber mehr getan werden.
Die Ortssatzung regelt, dass nicht nur Schnee zu räumen und 
Eis zu beseitigen ist, sondern auch Schmutz, Unrat, Unkraut und 
Laub von den Gehwegen und Straßen zu entfernen ist. Kehricht 
ist sofort zu beseitigen. Er darf weder dem Nachbarn zugeführt 
noch in die Straßenrinne oder andere Entwässerungsanlagen 
oder offene Gräben geschüttet werden. Die Satzung können Sie 
auf der Internetseite der Stadt Schöneck/Vogtl. unter: Bürgerser-
vice, Rathaus, Ortsrecht nachlesen.
Hinweisen möchten wir auch nochmals darauf, dass in der Po-
lizeiverordnung Regelungen zur Haltung von Tieren enthalten 
sind. Wir hatten bereits mehrfach darauf hingewiesen und die 
meisten Tierhalter beachten dies auch. Aber leider „verderben“ 
einige wenige Tierhalter das Bild in der Öffentlichkeit.

Deshalb nochmals kurz zusammengefasst:
- Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen
- Hunde sind u.a. auf Geh- und Radwegen sowie auf Straßen in-

nerorts ohne Gehwege an der Leine zu führen.
Hinweise zu Verstößen gegen Satzungen/Verordnungen werden 
im Rathaus der Stadt Schöneck/Vogtl. entgegengenommen. Sie 
können Ihre Beobachtungen gerne unter der Telefonnummer: 
037464 870129 oder per E-Mail unter: szimmer@stadt-schöneck.
de mitteilen. Danke für Ihre Hilfe und Danke an alle, die sich an 
dem „Stadtspaziergang mal anders“ am 7. und 8. Mai 2021 betei-
ligt haben.

Anzeiger März – Korrekturaufforderung  
durch die Fraktion Freie Wähler

Seitens der Fraktion Freie Wähler erreichte mich ein Schreiben 
mit der Bitte zu folgenden Aussagen des Anzeigers im Monat 
März eine öffentliche Korrektur des Punktes „Jahresabschluss der 
DLT GmbH“ im Anzeiger vorzunehmen.
Dies möchte ich gerne tun, natürlich mit meinen Erläuterungen 
und ggf. Richtigstellungen und werde deshalb nachfolgend das 
Schreiben der Fraktion Freie Wähler zitieren und meine Erklärun-
gen zu den veröffentlichten Punkten jeweils kursiv ergänzen:

„Erstens weisen wir Sie höflich darauf hin, dass es sich keinesfalls 
um eine namentliche Abstimmung handelte, dies ist auch im 
Protokoll mit 7 ja und 9 nein Stimmen so vermerkt. Im Zuge der 
Öffentlichkeitsarbeit gaben Sie das Abstimmverhältnis mit Frak-
tionszugehörigkeit an, dies ist nicht zulässig. Wir bitte Sie dies 
künftig zu unterlassen.“

Es handelte sich um keine namentliche Abstimmung, sonst würde 
in der Niederschrift jede einzelne Person mit ihrem Stimmverhalten 
abgebildet. Da die Abstimmungen des Stadtrates – abgesehen von 
Wahlen – in der Regel offen erfolgen, ist es jedoch kein Geheimnis 
und dient der Transparenz, wer wie abgestimmt hat. Und in der Öf-
fentlichkeitsarbeit ist es gleichwohl sinnvoll und üblich, bei eindeu-
tigem Abstimmverhältnis zu kommunizieren, mit welchen Mehrhei-
ten eine Beschlussfassung zustande kam oder auch nicht.

„Zudem sind weitere Inhalte Ihrer Veröffentlichung aufgrund feh-
lenden Wahrheitsgehaltes zu korrigieren. Sie erklärten, dass die 
DLT jährlich 75.000 € Pacht an die Stadt zahlt. Laut Prüfbericht 
Jahresabschluss handelt es sich jedoch nur um 55.000 €. Wie 
schon zur Stadtratssitzung am 29.03.2021 angeregt, fordern wir 
Sie auf, bei der Verwendung von gegenseitigen Zahlungsflüssen 
dies in der Gesamtheit darzustellen (Einzahlungen an DLT – Alle 
Pauschalverträge und Auszahlungen an Stadt.“

Zunächst möchte ich ergänzen, dass es sich im Anzeiger bei der Zahl 
75.000 € um eine Zirkaangabe handelte, konkret zahlt die städtische 
Gesellschaft 33.300 € netto jährlich für die durch die Stadt getätigten 
Investitionen in die Skiwelt. Damit war vereinbart, die Eigenmittel 
der Investition im Jahr 2006 komplett kostenneutral für die Stadt 
zu refinanzieren. Davon wurden bereits bei Maßnahmedurchfüh-
rung einmalig 250.000€ durch die DLT GmbH an die Stadt gezahlt, 
die nunmehr ergebniswirksam aufgelöst werden. Daneben trägt die 
Gesellschaft sämtliche Unterhaltungskosten, d.h. auch die durch 
die Stadt vorfinanzierten Versicherungen ihrer Objekte. Für die Be-
treibung des Parkhauses wird ein Entgelt in Höhe von 38.400 € netto 
jährlich entrichtet, ab diesem Jahr wurde aufgrund der Niedrigzins-
phase eine Reduzierung auf 36.000 € netto vorgenommen. Auch hier 
ist beabsichtigt, den Eigenanteil der Investition einschl. der Zinsen 
für den Kredit komplett zu ersetzen, so dass der städtische Haushalt 
weder für die Errichtung der Skiwelt 2006 noch des Parkhauses 2011 
mit Eigenmitteln belastet wurde.



3Donnerstag, 20. Mai 2021SCHÖNECKER ANZEIGER

Daneben hat die Stadt die städtische Gesellschaft mit verschiedenen 
Leistungen beauftragt, so u.a. der Grünlandpflege, der Straßenreini-
gung und Reinigung der Tagewassereinläufe, der Kontrolle und Un-
terhaltung des touristischen Wegenetzes und der Spielplätze, dem 
Winterdienst, der Absicherung von Veranstaltungen, der Gewässe-
runterhaltung oder der Betreibung der Touristinformation, um eini-
ges zu nennen. Dafür wurden Leistungsverträge geschlossen, die auf 
einer Kalkulation basieren. Der Gesellschaft ist es kommunalrecht-
lich erlaubt, einen maximalen Gewinnzuschlag von 5 % anzusetzen. 
Die Gesamtsumme der Verträge belief sich 2019 auf ca. 620 T€, was 
ca. einem Drittel der Gesamtaufwendungen der Stadt für Sach- und 
Dienstleistungen entspricht.

Warum wurde die Zahl 75.000 € von mir benannt und nicht alle Ver-
tragsbeziehungen? Die Stadt Schöneck hat mit der Betreibung der 
Ski- und Bikewelt und des Parkhauses die städtische Gesellschaft 
beauftragt. Für die Aufgabe, die durchaus für die Gesellschaft nicht 
lukrativ ist, zahlte sie im Jahr 2019 jedoch ein Entgelt in Höhe von 
71.700 € zuzüglich aller Betriebskosten an die Stadt. Dies ist meiner 
Meinung berechtigt mit zu benennen, allen anderen Vertragsbezie-
hungen stehen konkrete Leistungen gegenüber.

„Des Weiteren erklärten Sie in ihren Artikel, dass das Abstimm-
verhalten der Fraktion Freie Wähler ohne Begründung erfolgte. 
Diesbezüglich verweisen wir Sie auf die Protokollinhalte – die Ar-
gumentation unsererseits ist sinngemäß wiedergegeben. Auch 
diese Aussage entbehrt somit jeder Grundlage. Auch dies ist zu 
berichtigen.“

Auf der Tagesordnung stand die Feststellung des Jahresabschlusses 
mit folgender Beschlussvorlage:
1. Der Lagebericht wird zur Kenntnis genommen und bestätigt.
2. Der Jahresabschluss der DLT GmbH zum 31.12.2019 wird in der 

dem Prüfbericht der Schell & Block GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Dresden vom 30.06.2020 zugrunde liegenden Fas-
sung festgestellt.

3. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2019 beträgt 
136.237,26 €. Unter Einbeziehung des bestehenden Verlustvor-
trages von 2.062.560,14 € ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe 
von 2.198.797,40 €. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird für das Ge-
schäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

Was bedeutet die Beschlussfassung?
„Feststellung des Jahresabschlusses“ bedeutet, dass dieser gegen-
über den Gesellschaftern und der Gesellschaft für verbindlich erklärt 
wird. Zweck der Feststellung ist es, die Rechtsgrundlage für die Ar-
beit im Folgejahr zu fixieren und Ansprüche und Verbindlichkeiten 
gegenüber der Gesellschaft zum Bilanzstichtag festzulegen. Eben-
so muss über die Verwendung eines Gewinnes oder die Abdeckung 
eines Fehlbetrages entschieden werden. In der Diskussion und den 
Redebeiträgen, die von der Fraktion FW geführt wurden, wurden kei-
nerlei Aussagen getroffen, die die oben angesprochenen Beschluss-
punkte in Frage stellen, lediglich zum Verlust der Gesellschaft, der 
jedoch bereits in wesentlich größerem Umfang im Wirtschaftsplan 
ausgewiesen und somit auch nicht unvorhersehbar war und zudem 
der Verlust insgesamt natürlich nicht zahlungswirksame Bestandtei-
le, wie Abschreibungen, enthält.
Aus diesem Grunde war, zumindest für mich als Gesellschafterin, 
nicht erkennbar, dass zu eben diesen Beschlusspunkten diskutiert 
wurde.

„Abschließend möchten wir noch einmal auf die von Ihnen dar-
gestellte rechtswidrige Nichtbeschlussfassung eingehen. Die 
Bürgermeisterin nimmt als Vertreterin in der Gesellschafterver-
sammlung die Entlastung des Jahresabschlusses allein wahr. 
Dies ist ebenfalls im § 13 des Gesellschaftervertrages der DLT so 

geregelt. Natürlich obliegt es Ihnen, ihren Stadtrat zur Beschluss-
fassung zu befragen, aber dies ist gesetzlich nicht erforderlich. 
Somit erklärt sich, dass die getätigte Beschlussfassung keine 
Rechtswidrigkeit darstellt. Dies wurde ebenso auf Anfrage durch 
die Kommunalaufsicht bestätigt. Es wurde die klare Aussage ge-
troffen, dass keine Rechtswidrigkeit unsererseits vorliegt. Dies 
wurde Ihnen bereits in der Sitzung am 29.03.2021 durch Herrn 
Lorenz ausführlich dargestellt.

Der Jahresabschluss und der Prüfbericht sind zunächst dem Auf-
sichtsrat vorzulegen. Dies ist geschehen und der Aufsichtsrat hat 
diesen auch zur Beschlussfassung dem Gesellschafter empfohlen. 
Danach hat der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung 
den Jahresabschluss festzustellen. Die Gesellschafterversamm-
lung wird bei uns durch mich als Bürgermeisterin vertreten. In be-
stimmten Fällen bin ich als Gesellschafterin verpflichtet, mir für die 
Beschlussfassung die Zustimmung des Stadtrates einzuholen. In 
anderen Angelegenheiten kann ich mir die Zustimmung einholen, 
dies war im vorliegenden Fall beabsichtigt. Dies dient für mich der 
transparenten Darstellung gegenüber dem Stadtrat und war bisher 
auch bewährte Praxis. Es ist richtig, wie von der Fraktion Freie Wähler 
dargestellt, dass die Nichtbeschlussfassung keinen rechtswidrigen 
Beschluss darstellt, da im Prinzip keine Weisung an mich, wie von mir 
gewünscht, erteilt wurde.

Dies wurde auch mir, durch die Kommunalaufsicht im Nachgang 
mitgeteilt. Bei einer Nichtbeschlussfassung ist keine Möglichkeit für 
einen Widerspruch gegeben. Allerdings war ich als Gesellschafterin 
verpflichtet, den Gesellschafterbeschluss zu fassen, da dafür sehr 
wohl eine gesetzliche Verpflichtung besteht und die Gesellschaft bis 
Ende Februar die Offenlegung durchführen musste, ansonsten wäre 
mit Konsequenzen für die Gesellschaft zu rechnen gewesen. Künftig 
werde ich von einer Vorlage im Stadtrat absehen, natürlich aber mei-
ner Informationspflicht nachkommen.

Liebe Leser des Schönecker Anzeigers, ich habe diese ausführliche 
Darstellung einmalig auf Wunsch der Fraktion Freie Wähler hier ver-
öffentlicht. Ich habe aber auch mitgeteilt, dass ich es für nicht ziel-
führend erachte, derartige Dinge künftig über eine Presse oder einen 
Anzeiger auszutragen, sondern es für sinnvoller erachte, gemeinsam 
Sachthemen zur Weiterentwicklung unseres Ortes anzuschieben. 
Die Fraktion hatte diese Veröffentlichung als Grundlage für eine wei-
tere vertrauensvolle Zusammenarbeit bezeichnet, ich tausche das 
Wort „weitere“ gerne durch das Wort „künftige“ und denke damit 
meinerseits das Entgegenkommen wiederholt angezeigt zu haben. 
Insofern schließe ich mich dem Wunsch der Fraktion an und hoffe 
ebenfalls auf ein konstruktives und ehrliches Miteinander.

I. Suplie
Bürgermeisterin
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Sanierung Rathausturm
Umfangreiche Sanierungsarbeiten sind an unserem ca. 17 m  
hohen Rathausturm erforderlich. Dazu wurde der Turm vollstän-
dig eingerüstet.

Nun können die erforder-
lichen Arbeiten beginnen, die 
notwendig geworden sind, 
da es im Jahr 2019 zu Ab-
platzungen am Rathausturm 
kam. Nach statischen Unter-
suchungen, durch Architekten 
Kay Schedewy wurde festge-
stellt, dass die Stahlträger des 
Ringankers, die noch aus dem 
Baujahr des Rathauses 1923 
stammen, stark beschädigt 
sind. Die Konstruktion musste 
notgesichert werden.
Für die Sanierungsarbeiten 
erhielt die Stadt Schöneck 
Fördermittel in Höhe von rund  
26 T€, ca. 14 T€ müssen dazu als 
Eigenanteil erbracht werden.

Nach erfolgter Ausschreibung erhielt das Baugeschäft Thomas 
Herold GmbH aus Schöneck den Auftrag zur Sanierung.

Baustellenreport 

Errichtung Dorfzentrum Gunzen 
Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrgerätehaus 

einschließliche Außenanlagen
Der Um- und Ausbau des ehemaligen Saales zum Dorfzentrum 
von Gunzen geht voran. 
Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen, damit konnte das Ge-
rüst für die nachfolgenden Dacharbeiten angebracht werden.

Auch für die Gewerke Zimmerer-, Dach-, Baumeister-, Tischler- 
(außen) und Putzarbeiten außen und innen sowie die Arbeiten 
für Heizung/Lüftung/Sanitär und die Elektrotechnik wurde be-
reits die Aufträge vergeben.

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermittel auf der 
Grundlage des vom Sächsischen Landtages beschlossenen Haus-
haltes.

Gefördert durch:

STAATSMINISTERUM FÜR
REGIONALENTWICKLUNG

Die Investition wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)“
durch die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Sachsen finanziell 
unterstützt.
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Wenn alles klappt, auch genügend Regen fällt, können auf diesen 
bisher kargen Flächen Blüten verschiedenster Pflanzen Insekten 
Nahrung bieten.

Aufrufe zur Einreichung  
von Vorhaben zur Umsetzung  

der LEADER-Entwicklungsstrategie  
der LEADER Region Vogtland

Das LEADER Regionalmanagement (Musicon Valley e. V.) der LAG 
Vogtland ruft im Rahmen des „Regionalbudgets im ländlichen 
Raum 2021“ zur Einreichung von Kleinprojekten auf (Aufruf RB 
01-2021, Datum des Aufrufes: 06.05.2021) unter 
www.leader-vogtland.de.

Inhalt des Aufrufs:
Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anträge auf Förderung von 
Kleinprojekten. Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige 
Gesamtausgaben 10.000 EUR nicht übersteigen.
Hierbei handelt es sich um Bruttoausgaben. Förderfähig sind:
• Erwerb von Ausstattungsgegenständen
• Erwerb von Trachten, Musikinstrumenten und Vereinsfahnen
• Gestaltung von Ausstellungen einschließlich des Erwerbs 

von Ausstellungselementen und technischer Erschließung, 
z. B. Beleuchtung

• Gestaltung und Druck von kostenlosen Präsentationsmateri-
alien, z. B. Flyer, Poster, Broschüren

• Gestaltung von Homepages und Apps
• Erwerb von Fachliteratur und historischen Dokumenten
• Erwerb von Multimediatechnik einschließlich Multimedia-

produktion

Digitale Schule: notwendiger Schritt  
für zeitgemäßes Lernen

Nicht erst durch Homeschooling in Zeiten von Corona, sondern 
zeitgemäß und wichtiger Grundstock für modernes Lernen ist die 
Ausstattung unserer Grundschule mit digitaler Technik.
Durch Nutzung des Förderprogramms Richtlinie „Digitale Schu-
le*“ konnte die Stadtverwaltung die Digitalisierung unserer 
Grundschule fortsetzen.
Neben dem Einbau von Leitungen und Netzwerkdosen wurde 
ein zusätzlicher Server, neue Schüler-PC‘s, Software, Beamer und 
drei interaktive Tafelsysteme angeschafft.
Insgesamt konnten 52.000 Euro Fördermittel dafür generiert wer-
den.
Ein besonderer Dank an alle technisch Beteiligten für die perfekte 
Ausführung sowie die Schulleitung der Grundschule Schöneck 
für die sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung.

*Diese Maßnahme wird gefördert aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages und wird mitfinanziert aus Steuermitteln auf Grundlage des 
vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Bienchen, Bienchen, summ herum …
So schön wie in dem altdeutschen Kinderlied beschrieben steht 
es leider um Bienen und andere Insekten heute nicht mehr.
Futter- und Tummelplätze fehlen, allzu häufige Rasenmahd ver-
hindert oft das Ausblühen und somit die Sicherheit der Futter-
nachfolge für Insekten.
Bereits in den vergangenen Jahren wurden einige städtische Flä-
chen oft nur einmal jährlich gemäht.
In diesem Jahr beteiligte sich die Stadt Schöneck erstmals am Pro-
jekt „Sachsen blüht“ (eine Initiative des Sächsischen Landtages).
Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt stellte uns da-
für zertifiziertes Saatgut zur Verfügung, welches auf Flächen in 
der Unterstadt, entlang des Weges Richtung IFA-Ferienpark und 
im Ortsteil Gunzen ausgebracht wurde. Diese Flächen sollen nun 
langfristig insektenfreundlich bewirtschaftet werden.

Der städtische Bauhof bringt den Grassamen aus
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Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung  
zur Aufhebung von Sperrbezirken und  

Beobachtungsgebieten sowie zur Aufhebung  
der Aufstallungspflicht für Geflügel

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Vogt-
landkreises erlässt folgende Tierseuchenrechtliche Allgemeinver-
fügung:
1. Die tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung vom 

30.03.2021 über Schutzmaßregeln nach amtlicher Feststel-
lung eines Ausbruchs der Geflügelpest und zur Festlegung 
von Sperrbezirken und Beobachtungsgebieten im Vogtland-
kreis wird aufgehoben.

2. Aufhebung der Restriktionsgebiete
a. Der Sperrbezirk um den Seuchenausbruchsbetrieb in 

der Gemeinde Pöhl wird aufgehoben.
b. Der Sperrbezirk um den Seuchenausbruchsbetrieb in 

der Stadt Plauen wird aufgehoben.
c. Das Beobachtungsgebiet um den Seuchenausbruchs-

betrieb in der Gemeinde Pöhl wird aufgehoben.
d. Das Beobachtungsgebiet um den Seuchenausbruchs-

betrieb in der Stadt Plauen wird aufgehoben.
3. Die in der tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung vom 

30.03.2021 angeordneten Maßnahmen unter den Punkten 3. – 
6. werden mit Wirkung dieser tierseuchenrechtlichen Allge-
meinverfügung zum 27.04.2021 aufgehoben.

4. Die tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung vom 
15.03.2021 über die Anordnung der Aufstallung von Geflü-
gel (ausgenommen Laufvögel) zum Schutz vor der Geflü-
gelpest im Risikogebiet (gesamter Vogtlandkreis) wird mit 
Wirkung dieser tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung 
zum 27.04.2021 aufgehoben.

5. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Das Einwohnermeldeamt informiert

Neuregelungen zum Kinderreisepass
Kinderreisepässe dürfen seit dem 01.01.2021 nur noch für einen 
maximalen Gültigkeitszeitraum von zwölf Monaten ausgestellt 
werden. 
Soll ein Kinderreisepass verlängert werden, darf die Gültigkeit 
des Verlängerungsaufklebers ebenfalls nur maximal zwölf Mona-
te betragen. 
Bisher ausgestellte Kinderreisepässe sind bis zum jeweils aufge-
druckten Datum gültig.
Für Kinder bleibt darüber hinaus die Beantragung eines sechs 
Jahre gültigen, biometrietauglichen Reisepasses oder Personal-
ausweises möglich.

Neue Gebühren beim Personalausweis
Der Personalausweis ermöglicht die bequeme Nutzung digitaler 
Angebote, für die ein sicherer Identitätsnachweis erforderlich ist. 
Für die nachträgliche Aktivierung der eID-Funktion sowie für die 
Neusetzung der Geheimnummer und die Entsperrung des elek-
tronischen Identitätsnachweises wurde bisher eine Gebühr von  
6 Euro erhoben – diese entfällt. Gleichzeitig steigt die Gebühr für 
die Beantragung eines Personalausweises auf 37 Euro. Bei An-
tragstellen bis zum 24. Lebensjahr bleibt die bisherige Gebühr 
von 22,80 Euro bestehen.
Wir empfehlen allen Einwohnern, ihre Personalausweise und Rei-
sepässe auf deren Gültigkeit zu überprüfen. Es ist keine Verlänge-
rung der Dokumente möglich, hier ist generell eine Neubeantra-
gung erforderlich.

Antragsteller:
Zuwendungsempfänger, sogenannte Letztempfänger, sind Verei-
ne sowie Gebietskörperschaften.

Höhe der Förderung:
Für diese Kleinprojekte wird ein anteiliger nicht rückzahlbarer Zu-
schuss in Höhe von 80% gewährt.
Mindestzuschuss: 1.000,00 EUR (brutto)
Maximaler Zuschuss: 5.000,00 EUR (brutto)
Insgesamt stehen für den Aufruf Fördermittel in Höhe von 
200.000 Euro zur Verfügung.

Die Vorhaben müssen bis zum 15.06.2021 (10.00 Uhr Postein-
gang) beim LEADER Regionalmanagement Vogtland eingereicht 
werden. Zur Einreichfrist müssen alle Unterlagen vollständig vor-
liegen.
Im Juli 2021 erfolgt durch das Entscheidungsgremium der Loka-
len Aktionsgruppe Vogtland der finale Beschluss zur Projektför-
derung.

Weiterhin ergeht ein neuer Aufruf zur Umsetzung der LEA-
DER- Entwicklungsstrategie (LES) der Region Vogtland 
„Ländlicher Raum – Raum für Ideen Vogtland 2020“
Übergangsperiode 2021 – 2022, der ab dem 11.05.2021 im 
Internet steht.
Die Lokale Aktionsgruppe Vogtland ruft Privatpersonen auf, sich 
aktiv an der Gestaltung der LEADER Region Vogtland zu beteili-
gen.
Ab dem 11.05.2021, 10:00 Uhr finden potentielle Antragsteller 
unter der Internet Adresse:
www.leader-vogtland.de den neuen Aufruf (Aufruf 02-2021, Da-
tum des Aufrufes: 11.05.2021) der Lokalen Aktionsgruppe LAG 
Vogtland, zu dem dann entsprechende Vorhaben zur Umsetzung 
der LEADER Entwicklungsstrategie eingereicht werden können.

Aufgerufen werden folgende Maßnahmen:
1.2.1 Um- oder Wiedernutzung ungenutzter bzw. leerstehen-
der Gebäude zur wirtschaftlichen Verwendbarkeit (Eigennut-
zung oder gewerbliche Vermietung)
und
1.2.2 Unterstützung investiver Maßnahmen zur Unterneh-
mensgründung und/oder -erweiterung
Insgesamt stehen für den 2. Aufruf 2021 Fördermittel in Höhe von 
1.900.000 Euro zur Verfügung. Alle notwendigen Informationen 
und Formulare finden Sie unter der Rubrik „Aufrufe“ und können 
heruntergeladen werden.

Die Vorhaben müssen bis zum 13.07.2021 (10:00 Uhr Postein-
gang) beim LEADER Regionalmanagement Vogtland eingereicht 
werden.
Anfang August 2021 erfolgt durch das Entscheidungsgremium 
der Lokalen Aktionsgruppe Vogtland - anhand von den in der 
Entwicklungsstrategie festgelegten Bewertungskriterien - der fi-
nale Beschluss zur Projektförderung.
Bei positivem Votum kann das Projektvorhaben durch den An-
tragsteller schriftlich bei der Bewilligungsbehörde (Landratsamt 
Vogtlandkreis) eingereicht werden.
Alle notwendigen Informationen und Formulare finden Sie unter 
der Rubrik „Aufrufe“ und können heruntergeladen werden.

Auskünfte und Beratung zum Aufruf erteilt:
LEADER Regionalmanagement Vogtland
Musicon Valley e. V.
Johann-Sebastian-Bach Str. 13
08258 Markneukirchen
Tel. 037422 4029-50
info@leader-vogtland.de
www.leader-vogtland.de
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Corona-Testzentrum Schöneck - Bürgerhaus
Öffnungszeiten zu den Mai-Feiertagen ergänzt.
Im Bürgerhaus Schöneck, Kirchstraße 7, Bürgertreff, besteht 
die Möglichkeit, sich kostenlos auf Corona testen zu lassen.
Das CTZ ist nicht barrierefrei. Test kann auch im Auto erfolgen, 
in diesem Falle wenden Sie sich bitte an das Testpersonal. Es 
werden auch PCR-Tests durchgeführt.

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 06.00 – 13.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag 11.00 – 18.00 Uhr
Samstag 07.00 – 14.00 Uhr

Achtung! Geänderte Öffnungszeiten zu Pfingsten 
22. – 24.05.2021:
Samstag, 22. Mai 07:00 – 14:00 Uhr
Pfingstsonntag, 23. Mai geschlossen
Pfingstmontag, 24. Mai 13:00 – 16:00 Uhr
keine Terminvereinbarung erforderlich!

CTZ Schöneck/V. Bürgerhaus, Kirchstr. 7, 08261 Schöneck/V.
E-Mail: ctz-sch@rettzv-sws.de • Tel.: +49 3741 457258

Unser Geburtstagskind
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen vor 
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Zum 85. Geburtstag
Stark, Christiane am 20.04.2021 Schöneck

Schulnachrichten

Grundschule Schöneck
Anmeldung der Schulanfänger 2022/2023

Die Anmeldung für die kommenden Erstklässler der Grundschule 
Schöneck, neue Schulstraße 1, 08261 Schöneck, findet
Dienstag, 31.08.2021 und Mittwoch, 01.09.2021,
jeweils von 7:15 bis 11:15 Uhr
im Sekretariat, Zimmer E20, statt.
Die Anwesenheit der Schulanfänger ist nicht erforderlich. Brin-
gen Sie bitte die Geburtsurkunde und den Nachweis der Masern-
schutzimpfung des Kindes mit.
Meldet beim gemeinsamen Sorgerecht nur ein Elternteil das Kind 
an, benötigen wir eine Vollmacht des anderen Elternteil.
Für Elternteile, die allein das Sorgerecht ausüben, ist ein amtlich 
beglaubigter Nachweis erforderlich.
Sollten Sie die o. g. Zeiten nicht wahrnehmen können, vereinba-
ren Sie bitte einen Termin unter 037464 88524.

Uta Weller
Grundschulrektorin

Grundschule Eichigt
Schulanmeldung Grundschule Eichigt

Die Schulanmeldung 2022/23 für die Grundschule Eichigt findet am
Donnerstag, 02.09.2021 08.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag, 03.09.2021 08.00 - 12.00 Uhr
statt.

K. Meinel
Schulleiterin

Samstag-Sprechtag 
im Einwohnermeldeamt

Am 5. Juni 2021 ist das Einwohnermeldeamt in der Zeit von 
09.00 - 12.00 Uhr geöffnet - allerdings nur nach vorheriger Ter-
minvereinbarung.
Diese können Sie telefonisch (037464 870-124), per E-Mail 
(akatzmann@stadt-schoeneck.de) oder online unter: 
www.stadt-schoeneck.de vornehmen.

Feuerwehr–Nachrichten
Nach mehreren Monaten im „Online – Dienst“ 
konnte zum 10.05. wieder mit der praktischen 
Ausbildung begonnen werden.

Das praktische Üben mit den Gerätschaften und die Festigung der 
Handlungsabläufe ist ein wichtiger Grundstein im Ausbildungs-
dienst. Ermöglicht wird dies durch ein erstelltes Hygienekonzept.

Aktuelle Einsätze:
16.04.2021 THL 1/Ölspur
12:45 – 13:00 Uhr Bahnhofstraße in Schöneck

eingesetzte Kräfte: Ortsfeuerwehr (Ofw) 
Schöneck,
TMR-Tür/Türnotöffnung

15:30 – 16:00 Uhr Bahnhofstraße in Schöneck
eingesetzte Kräfte: Ofw Schöneck/
Rettungsdienst (RD)/Polizei
Der Rettungsdienst hatte keinen Zugang 
(verschlossene Tür zum Patienten. Die 
Tür wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet, 
keine weiteren Feuerwehr-Maßnahmen 
notwendig.)

04.05.2021 THL 1/Baum über Straße
11:02 – 11:44 Uhr K 7842 Schöneck, Ortslage Gunzen

eingesetzte Kräfte: Ofw Schöneck
Ein Baum lag quer über die komplette 
Straße und mittels Motorkettensäge zer-
teilt und die Fahrbahn beräumt.

… Ihre Feuerwehr Schöneck – 
Rund um die Uhr für Ihre Sicherheit,

 aber auch im ständigen Einsatz 
für sinnvolle Freizeitgestaltung und guten Teamgeist …

Schrottcontainer stehen bereit
Schöneck und Ortsteile
03. - 05.06.2021 OT Korna
10. - 12.06.2021 OT Schilbach, Wendeschleife
10. - 12.06.2021 OT Zwotental, Container-Standort
17. - 19.06.2021 OT Eschenbach, Container-Standort Buswende

Gemeinde Mühlental
20. - 22.05.2021 OT Saalig, Gasthaus

OT Hermsgrün, gegenüber Gasthof Schiller
OT Wohlbach, Mehrzweckgebäude

03. - 05.06.2021 OT Zaulsdorf, Am Dorfteich
OT Tirschendorf, Am Spielplatz
OT Unterwürschnitz, Schulberg

ständig Schöneck, Bauhof (Roter Muldenwegt)

Die Container bleiben jeweils über das Wochenende stehen;
Abholung erfolgt am Montag früh.
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Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Jakobus  
im Vogtland

Unsere Gottesdienste
Sonntag, 23.05.2021
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in der St. Georg Kirche 

Schöneck mit Christine Zimmer
10:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Unterwürschnitz 

mit Birgit Schneider
Montag, 24.05.2021
10:00 Uhr gemeinsamer Waldgottesdienst in Korna 

mit Bläsern
Bitte Sitzgelegenheit selbst mitbringen.
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst 
in der St. Jakobi Kirche Oelsnitz statt.

Dienstag, 25.05.2021
19:30 Uhr Gebetsgottesdienst in der St. Georg Kirche Schöneck
Mittwoch, 26.05.2021
19:00 Uhr Gebetsgottesdienst im Pächterhaus Unterwürschnitz 

mit Herrn Pecher
Sonntag, 30.05.2021
10:00 Uhr Gottesdienst in der St. Georg Kirche Schöneck 

mit Birgit Schneider
14:00 Uhr Jubelkonfirmation mit Abendmahl 

in der Marienkirche Arnoldsgrün & Pfr. Albert
Dienstag, 01.06.2021
19:30 Uhr Gebetsgottesdienst in der St. Georg Kirche Schöneck
Mittwoch, 02.06.2021
19:00 Uhr Gebetsgottesdienst im Pächterhaus Unterwürschnitz 

mit Herrn Pecher
Freitag, 04.06.2021
18:30 Uhr Abendmahlsandacht in der St. Georg Kirche Schöneck
Sonntag, 06.06.2021
10:00 Uhr Gottesdienst in der St. Georg Kirche Schöneck 

mit Dieter Leicht
10:00 Uhr Jubelkonfirmation in der Kirche Unterwürschnitz 

mit Pfr. Schlotterbeck
Dienstag, 08.06.2021
19:30 Uhr Gebetsgottesdienst in der St. Georg Kirche Schöneck
Mittwoch, 09.06.2021
19:00 Uhr Gebetsgottesdienst im Pächterhaus Unterwürschnitz 

mit Herrn Pecher
Sonntag, 13.06.2021
08:30 Uhr Gottesdienst in der Marienkirche Arnoldsgrün 

mit Pfr. Schlotterbeck
10:00 Uhr Allianzmusikgottesdienst in der St. Georg Kirche 

Schöneck mit Dorothea Föllner
10:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Unterwürschnitz 

mit dem Förderverein
Dienstag, 15.06.2021
19:30 Uhr Gebetsgottesdienst in der Kirche St. Georg Schöneck
Mittwoch, 16.06.2021
19:00 Uhr Gebetsgottesdienst im Pächterhaus Unterwürschnitz 

mit Herrn Pecher

Musikalische Abendgebete
Liebe Gemeinde,
auch dieses Jahr laden wir in der Sommerzeit einmal im Monat 
herzlich dazu ein bei Orgelklängen und Gebet Inne zu halten und 
zur Ruhe zu kommen.
Die musikalischen Abendgebete finden an folgenden Terminen 
in der St.-Georgs-Kirche zu Schöneck statt:

Bald mehr Platz für Schul- und Vereinssport  
in Schöneck

Nun ist es nicht mehr zu übersehen: der Rohbau des Turnhallenan-
baus des Evangelischen Schulzentrum Oberes Vogtland ist fast fer-
tig. Unsere SchülerInnen und das ESOV-Team freuen sich darauf, im 
Laufe des nächsten Schuljahres die neuen Räumlichkeiten nutzen 
zu dürfen. Mehr Zeit für Unterricht durch Wegfall der Fahrtwege 
zur Ausweichturnhalle nach Werda, entspanntere Unterrichtspla-
nung und Hallenzeiten für ortsansässige Vereine sind damit deut-
liche Vorteile für alle Sportsfreunde in und um Schöneck.

Markus Kugler
Schulleiter Evangelisches Schulzentrum Oberes Vogtland

 Foto: Jana Fischer

Start der Abiturprüfungen erstmals  
am Beruflichen Gymnasium in Schöneck

Am 30.04.2021 starteten 21 Abiturienten der 13. Klasse mit der 
schriftlichen Abiturprüfung im Fach Deutsch, gefolgt von Mathe-
matik sowie den beiden Profilen Gesundheit und Sozialwesen 
bzw. Informations- und Kommunikationstechnologie.
Mit unserem Abiturienten-Jahrgang des vergangenen Schuljah-
res konnte das Berufliche Gymnasium die staatliche Anerkennung 
erzielen. Damit wurden die Voraussetzungen für das Stattfinden 
der diesjährigen Prüfungen im eigenen Schulhaus geschaffen.
In vertrauter Umgebung können nun die SchülerInnen in unserer 
großzügigen Aula mit Blick auf die Ski- und Bikewelt Schöneck ihr 
Wissen unter Beweis stellen. Für diese optimalen Voraussetzun-
gen sind wir sehr dankbar.
Die Schulleitung wünscht der 13. Klasse einen erfolgreichen Ab-
schluss der Schulzeit mit dem Erlangen der allgemeinen Hoch-
schulreife. Gleichzeitig wünschen wir unseren 8 Haupt- und  
69 Realschülern viel Erfolg für die anstehenden Prüfungen.

Christian Meyer Markus Kugler
Schulleiter Schulleiter
Berufliches Gymnasium Evangelisches Schulzentrum

Oberes Vogtland
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Unsere Veranstaltungen im Überblick
Pfingstsonntag, 23.05.2021
10:00 Uhr Ev.-meth. Kreuzkirche Schöneck

Gottesdienst + Kigo mit F. Trommer
Pfingstmontag, 24.05.2021
10:00 Uhr Wiese in Korna

Waldgottesdienst mit a. Kaul
Sonntag, 30.05.2021
10:00 Uhr Ev.-meth. Kreuzkirche Schöneck

Gottesdienst mit Einsegnung mit D. Föllner
Samstag, 05.06.2021
15:30 Uhr Pflegeheim „Elim“ Schöneck

Gottesdienst mit D. Föllner
Sonntag, 06.06.2021
10:00 Uhr Ev.-meth. Kreuzkirche Schöneck

Gottesdienst mit N. Lötzsch
Sonntag, 13.06.2021
10:00 Uhr Ev.-luth. St.-Georgs-Kirche Schöneck

Allianzmusikgottesdienst mit D. Föllner
Informationen zu Seniorenkreis, Hauskreis und Kirchlichen Unter-
richt: unter: 037421/709870

Vereinsnachrichten

***SPENDENAUFRUF***  
AV Germania Markneukirchen e.V.

Der AV Germania braucht eure Hilfe
Lieber AV Germania Markneukirchen e. V.!
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Unterstützer,
... wir haben die tragischen Umstände der Zerstörung eurer 
Sportstätte mitbekommen und können als Verein nachvollzie-
hen, wieviel Herzblut in so etwas steckt und was es für einen her-
ben Verlust für euch darstellt.
Wir möchten unsere Verbundenheit im Sport zeigen, in dem wir 
euch unsere ehrenamtliche Hilfe anbieten und gleichzeitig als 
VfB Schöneck eine Spendenaktion zu Gunsten des Wiederauf-
baus der Vereinsstätte ins Leben rufen.
Dazu brauchen wir eure/Ihre Hilfe.
Der VfB Schöneck 1912 e.V. hat ein Spendenkonto bei der Spar-
kasse Vogtland zu Gunsten des Wiederaufbaus eingerichtet.

Konto-Nr.: 101041390
IBAN: DE77 8705 8000 0101 0413 90
BIC: WELADED1PLX
Verwendungszweck: 
Spende Unterstützung VFB Schöneck 1912 e.V. -
AV Germania Markneukirchen e. V.

Wir hoffen, dass der Wiederaufbau der Ringerhalle zügig in An-
griff genommen werden kann und ihr eurer sportlichen Leiden-
schaft bald wieder im heimischen Umfeld nachgehen könnt!

Sportliche Grüße VfB Schöneck 1912 e. V.

9. Juni 2021
17.30 - 18.00 Uhr mit Ronald Gruschwitz
17. Juli 2021
17.30 Uhr - 18.00 Uhr mit Matthias Sandner
11. August 2021
17.30 Uhr - 18.00 Uhr mit Heiko Brosig
15. September 2021
17.30 Uhr - 18.00 Uhr mit Dorothea Sandner
3. Oktober 2021
16.00 Uhr - 16.30 Uhr mit Matthias Trommer

Die geplanten Termine können auch aufgrund der aktuellen Co-
rona Pandemie kurzfristig verschoben oder abgesagt werden.
Bitte informieren Sie sich über unsere Abkündigungen, Aushän-
ge, Homepage und das Pfarramt.

Evangelisch-methodistische Kirche  
Gemeinde Schöneck

„Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu, und dient ihm allein.“ 
(1 Samuel 7,3)

Die Israeliten damals glaubten an Gott. Aber sie fragten sich doch 
oft, ob sich dieser Gott wirklich um alles in ihrem Leben kümmern 
kann: die Ernte, die Arbeit, die Familie, Kindersegen, Gesundheit, 
bei einer Reise, bei kriegerischen Auseinandersetzungen ... Viele 
suchten andere zusätzliche „Ersatzgötter“ auf. – sicherheitshalber.
Martin Luther sagte dazu: „Woran du dein Herz hängst, das ist 
dein Gott.“
So pauschal kann ich das allerdings nicht unterstreichen. Wenn 
z.B. mein Herz an mir nahestehenden Menschen hängt, dann sind 
diese Personen ja nicht mein „Gott“.
Es kommt wohl darauf an, welchen Stellenwert etwas für mich 
hat und wie viel Zeit und Kraft ich für etwas aufwende. Was bin-
det mich über die Maßen? Bei dem einen sind es materielle Din-
ge, der Computer, das Auto oder der Garten. Bei dem anderen 
ist es das Streben nach Anerkennung und gutem Aussehen, wie 
eben auch eine Beziehung zu einem Menschen oder ein ehren-
amtliches Engagement. Oder hängt mein Herz an mir selber, an 
eigener Kraft und den eigenen Fähigkeiten? Hängt mein Herz an 
meinen Überzeugungen und Traditionen, von denen ich meine, 
dass sie richtig sind?
Der christliche Glaube wird zu etwas, was daneben irgendwie 
auch noch da ist, schon eine gute Lebensform und -grundlage 
für bestimmte Zeiten, Bedürfnisse und Anforderungen. Je nach 
Situation ergreifen wir das eine oder andere.
„Christsein nach Bedarf“ oder nur „so ein bisschen“ - das aber 
macht keinen Sinn.
Es macht nur Sinn, wenn ich Jesus Christus wirklich in meinem 
Alltag vorkommen lasse, wenn ich mit ihm rede, auf ihn höre und 
mich an ihm ausrichte.
Ich kann nur dazu einladen, dies auszuprobieren. Solch ein Leben 
mit Jesus, wirklich in Verbindung und Kommunikation mit ihm, 
ein Leben nach seinen Weisungen, geleitet durch den Heiligen 
Geist – das lohnt sich. Nicht, weil jetzt alles flockig, easy und pro-
blemlos läuft. Aber es ist ein „erfülltes“ Leben. Da ist ein „Ja“, das 
mich trägt. Ich muss keine Angst haben, etwas zu versäumen oder 
zu kurz zu kommen. Es ist ein Leben, wo ich einen Adressaten für 
meine Wünsche, Sehnsüchte und Ängste habe und wo ich lerne, 
mich nicht in Nebensächlichkeiten zu verzetteln. Ich habe einen 
Ort, wo ich über Fehler und mein Versagen reden kann. Ich habe 
etwas Tragfähiges für manche Krisen. Es ist ein Leben im Frieden 
mit Gott, im Einklang mit mir selbst, mit meinen Lebensumstän-
den und mit den Menschen. Ich erlebe eine frohe Zuversicht und 
entdecke eine Perspektive.
Dafür gibt es und braucht es keinen Ersatz. 
(dorothea.foellner@emk.de)
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- Küche: 20,52 qm
- Wohnzimmer: 29,52 qm
- Bad 1: 5,63 qm/Bad 2: 5,36 qm/Bad 3: 5,32 qm

Eine bauliche Veränderung/Anpassung der Räumlichkeiten ist 
möglich!
Kontakt für Anfragen und Besichtigungstermine:
Dienstleistungs- und Tourismus GmbH Schöneck
Besichtigungstermine und Anfragen unter Telefon 037464 
330005.

Das Finanzamt informiert

Information zur Grundsteuerreform
1. Was ist die Grundsteuer und wofür wird sie gezahlt?
Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz, also Grundstücke 
und Gebäude einschließlich der Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft, besteuert. Sie wird von den Eigentümerinnen und 
Eigentümern gezahlt, die sie über die Betriebskosten auf die 
Mieterinnen und Mieter umlegen können. Von der Grundsteuer 
sind also alle Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde 
direkt oder indirekt betroffen. Ihnen kommt sie wiederum zugu-
te, denn die Kommunen verwenden die Grundsteuereinnahmen 
zur Erfüllung ihrer gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben, zum 
Beispiel für den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Schulen, 
Schwimmbäder oder Bibliotheken.

2. Warum gab es eine Grundsteuerreform und ab wann 
wirkt sie?
Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 2018 die bisherige 
Grundlage für die Grundsteuer – die Einheitswerte – für verfas-
sungswidrig erklärt. Daraufhin musste der Gesetzgeber die Be-
wertung im Rahmen der Grundsteuerreform neu regeln, um den 
Gemeinden eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen dauerhaft zu 
erhalten. Die Grundsteuer darf noch bis zum 31. Dezember 2024  
auf Basis der Einheitswerte erhoben werden. Die auf dem bis-
herigen Recht basierenden Einheitswertbescheide, Grundsteu-
ermessbescheide und Grundsteuerbescheide werden kraft 
Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit Wirkung für die Zukunft 
aufgehoben. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer dann nur 
noch auf Basis neuer Bescheide erhoben.

3. Was passiert bei der Umsetzung der Grundsteuerreform?
Voraussetzung für den Erlass der neuen Bescheide ist eine neue 
Hauptfeststellung, die zum Stichtag 1. Januar 2022 durchgeführt 
wird. Dabei werden alle Grundstücke und Gebäude sowie alle 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft - in Sachsen sind das ca.  
2,5 Mio. wirtschaftliche Einheiten - vom Finanzamt neu bewertet.
Dafür werden alle Eigentümerinnen und Eigentümer gebeten, ab 
Mitte 2022 eine Erklärung für ihren Grundbesitz abzugeben. Da-
mit dies möglichst reibungslos gelingt, hat der Gesetzgeber eine 
elektronische Übermittlungspflicht für die Steuererklärungen 

Neues von der Vogtländischen  
Literaturgesellschaft

Zwei Bücher zur Stadtgeschichte
Veranstaltungen und Feierlichkeiten, die im vergangenen Jahr aus 
Anlass des Schönecker Stadtjubiläums vorbereitet worden wa-
ren, mussten coronabedingt abgesagt oder auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden. Umso wichtiger sind Bücher, die Ereignisse 
der Stadtgeschichte vor Augen führen. Zwei Publikationen des 
Ehepaars Martin aus Neustadt/V. gewähren Einblicke in Lebens-
bedingungen und Schicksale um 1700. Wibke Martin schilderte in 
„Das Halsgericht zu Schöneck“ (Verlag tredition, Hamburg, 2015) 
das Leid der 1698 unschuldig hingerichteten 14-jährigen Maria 
Meyer. Dr. habil. Siegfried Martin übernahm und bearbeitete um-
fangreiche Rechercheunterlagen seiner 2016 unerwartet verstor-
benen Ehefrau. Es entstand die Dokumentation „Der Kindsmord zu 
Schöneck“ (Verlag concepcion Seidel, Hammerbrücke, 2018). Das 
Buch erhellt Vorgänge und Verhaltensweisen im Zusammenhang 
mit der Tötung eines neugeborenen Kindes. Die 20-jährige Pfarrers-
tochter Johanna Elisabeth Müller war 1715 zur Mörderin geworden. 
Die zwei Werke, zum Buchbestand der Vogtländischen Literaturge-
sellschaft Julius Mosen e.V. gehörend, beleuchten damalige – aus 
heutiger Sicht unerträgliche – Zustände in der Kleinstadt Schöneck.

Dr. Frieder Spitzner
Vors. Vogtländische Literaturgesellschaft

Informationen  
des Kneipp-Vereins

Liebe Mitglieder des Kneipp-Vereins,
der Arbeitseinsatz des Kneipp-Vereins findet statt am:

Samstag, 29.05.2021,
Treffpunkt: 9.00 Uhr Schulgarten.

Neben dem Schulgarten soll auch das Gelände des Bewegungsp-
arcours auf Vordermann gebracht werden.
Wir bitten Arbeitsgeräte mitzubringen.
In der Kindertagesstätte „Sonnenwirbel“ sollen die neuen Pflanz-
steine mit Kräutern bepflanzt werden. Wer in seinem Garten oder 
auf dem Balkon Kräuterpflanzen übrig hat, kann diese gerne mit 
zum Schulgarten bringen. Die Kinder freuen sich schon, Ihre 
Kräuter hegen und pflegen und natürlich auch kosten zu können.
Die Kräuterwanderung am 07.06.2021 findet statt.
Rück- bzw. Anmeldungen und Informationen: Stadt Schöneck/
Vogtland, Telefon: 037464 8700.
Bleiben Sie gesund!

Vorstand Kneipp-Verein Schöneck e. V.

Sonstiges

Große geräumige Dachgeschosswohnung  
in der Hauptstraße 65 zu vermieten

Drei Schlafzimmer - drei Bäder - eine WG-geeignete Wohnung ist 
ab 01.06.2021 in der Hauptstraße 65 zu vermieten.
Wohnfläche ingsesamt: 156,42 qm
Zimmer: 
- Lager 4,57 qm
-  Schlafzimmer 1: 16,84 qm/Schlafzimmer 2: 18,03 qm/Schlaf-

zimmer 3: 19,45 qm
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von den Finanzämtern Informationen zur Abgabe der Steuerer-
klärung erhalten.
Trotz der Differenzierung der Steuermesszahlen in Sachsen wird 
sich die Grundsteuerzahlung einzelner Steuerpflichtiger verän-
dern. Die angestrebte Aufkommensneutralität bezieht sich nur 
auf das gesamte Grundsteueraufkommen in Sachsen bzw. in 
der jeweiligen Kommune. Belastungsverschiebungen zwischen 
den einzelnen Steuerpflichtigen lassen sich aufgrund von Wert-
veränderungen bei den Grundstücken, die innerhalb der letzten  
87 Jahre eingetreten sind, nicht vermeiden. D. h. es wird Grundstü-
cke geben für die ab 2025 mehr Grundsteuer als bisher und Grund-
stücke, für die weniger Grundsteuer als bisher zu zahlen sein wird. 
Das ist die unausweichliche Folge der vom Bundesverfassungsge-
richt geforderten Neuregelung und lässt sich – angesichts der ak-
tuellen Ungerechtigkeiten aufgrund der großen Bewertungsunter-
schiede durch das Abstellen auf veraltete Werte – nicht vermeiden.

Tag der Pflege am 12. Mai

Der Dank gebührt den Pflegenden
Positives Feedback von Patienten / Nominierung beim On-
line-Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“/
Kleiner Dank zum Tag der Pflege
„Es ist mir ein Herzensbedürfnis, ein riesengroßes Dankeschön 
anzubringen“– dieser Satz stammt aus dem Brief einer Patientin, 
die an der Paracelsus-Klinik Adorf/Schöneck im März behandelt 
wurde nur eine von vielen positiven Rückmeldungen von Patien-
tinnen und Patienten. Besonders während der Corona-Krise spen-
den die lieben Worte der Patienten den Pflegemitarbeiter*innen 
der Klinik Kraft und zaubern auch an schweren Tagen ein Lä-
cheln ins Gesicht. „Es ist schön, dass uns solche Briefe erreichen 
und uns ist es wichtig, diese Briefe und Danksagungen an unse-
re Mitarbeiter*innen weiter zu geben. Sie sind an der Basis und 
leisten hervorragende Arbeit, ob auf der Intensivstation, auf der 
Covid-Station oder allen anderen Stationen. Der Zusammenhalt 
ist spürbar“, freut sich Thomas Meinel, Pflegedienstleiter der Kli-
niken in Adorf und Schöneck anlässlich des Internationalen Tags 
der Pflege am 12. Mai. Knapp 70% aller positiven Patienten-Be-
wertungen schätzen vor allem die hervorragende pflegerische 
Versorgung an den Kliniken. „Wer könnte die Leistungen besser 
würdigen als die uns anvertrauten Patienten? Wir können die un-
ermüdliche Arbeit unserer Beschäftigten in der Pflege nicht hoch 
genug schätzen”, ergänzt Jan Müller, Klinikmanager der Paracel-
sus-Kliniken Adorf und Schöneck.

Team aus Adorf beim Wettbewerb „Deutschlands beliebteste 
Pflegeprofis“ nominiert
Auch beim bundesweiten Online-Wettbewerb „Deutschlands 
beliebteste Pflegeprofis“ sind viele Paracelsus Pflegekräfte nomi-
niert - insgesamt fünf Teams und zwei einzelne Nominierungen. 
Dabei wird immer wieder der spürbar gute Zusammenhalt unter-
einander innerhalb der Paracelsus Einrichtungen herausgestellt. 
Sowohl Kollegen wie auch Patienten nehmen die familiäre Atmo-
sphäre wahr und schätzen sie. Unter den nominierten Teams ist 
auch das Team der Palliativstation in Adorf. Die 12 Kolleginnen 
und Kollegen begleiten die Schwerstkranken, Sterbenden und 
Angehörigen in dieser Lebensphase seit zwei Jahren in beson-
derer Weise. Immer wieder schaffen sie es, Lebensfreude zu ver-
breiten und einen würdevollen Abschied zu ermöglichen. In der 
Region ist die besondere Einzigartigkeit dieses Teams bekannt.
In Patientenbriefen und Bewertungen wird besonders häufig 
über Mitarbeitende berichtet, die sich in schwierigen Situationen 
durch großen Einsatz auszeichnen – vor allem bei der Behand-
lung und Pflege von Covid-Patienten. Die Mitarbeiter*innen der 
Intensivstation und der Covid-Station in Adorf haben in den 
letzten Monaten unermüdlich und teilweise bis zur Belastungs-

vorgesehen. Die entsprechenden Programme dafür werden der-
zeit erarbeitet und künftig über ELSTER bereitgestellt. Sie werden 
die Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Erklärungsabgabe 
unterstützen. Auf Papier eingehende Erklärungen werden nicht 
zurückgewiesen, sondern gescannt und digitalisiert.
Bei der Steuererklärung werden künftig deutlich weniger Anga-
ben benötigt. Von den Eigentümerinnen und Eigentümern sind 
die Lage und Bezeichnung des Flurstücks, die Grundstücksgröße, 
der Bodenrichtwert (im Internet abrufbar z. B. unter: 
https://www.boris.sachsen.de/bodenrichtwertrecherche-4034.html), 
die Gebäudeart (z. B. Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Eigen-
tumswohnung, Geschäftsgrundstück etc.), die Wohnfläche oder 
Bruttogrundfläche und das Baujahr anzugeben. Viele weitere er-
forderliche Berechnungsfaktoren sind im Gesetz festgelegt. Die 
Eigentümerinnen und Eigentümer müssen den neuen Grund-
steuerwert deshalb auch nicht selbst berechnen. Dies übernimmt 
das jeweilige Finanzamt.
Das bisherige dreistufige Verfahren und die Unterscheidung von 
Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und 
Grundsteuer B für das Grundvermögen werden auch künftig bei-
behalten:

Grundsteuerwert x Messzahl = Grundsteuermessbetrag

Grundsteuermessbetrag x Hebesatz = Grundsteuer

4. Was beinhaltet das sächsische Grundsteuermodell?
Der sächsische Landtag hat Anfang Februar 2021 das sächsische 
Grundsteuermodell verabschiedet. Dieses weicht vom Grund-
steuergesetz des Bundes dahingehend ab, dass bei den Steuer-
messzahlen zwischen den Grundstücksarten differenziert wird.
Bei der Grundsteuer B gelten in Sachsen künftig folgende Steu-
ermesszahlen:
· 0,36 Promille für unbebaute Grundstücke und Wohngrund-

stücke
· 0,72 Promille für Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte 

Grundstücke, das Teileigentum und die sonstigen bebauten 
Grundstücke

Für die Grundsteuer A verbleibt es bei der im Grundsteuergesetz 
geregelten Steuermesszahl von 0,55 Promille.
Ziel des sächsischen Modells ist es, eine deutliche Steigerung der 
Grundsteuer bei den Wohngrundstücken und demgegenüber 
eine starke Entlastung bei den Geschäftsgrundstücken zu ver-
meiden. Wohnen soll durch die Grundsteuerreform nicht stärker 
belastet werden. Im Ergebnis soll eine überproportionale Belas-
tung einzelner Grundstücksarten vermieden werden. Die höhere 
Messzahl für Geschäftsgrundstücke bewirkt dabei nicht, dass sich 
die Grundsteuerbelastung für die sächsische Wirtschaft flächen-
deckend erhöht oder sogar verdoppelt. Das haben die im Rah-
men des sächsischen Gesetzgebungsverfahrens durchgeführten 
Berechnungen gezeigt.

5. Und wie hoch ist die Grundsteuer ab 2025?
Belastbare Aussagen, wie sich die Höhe der ab 2025 zu zahlenden 
Grundsteuer in jedem Einzelfall ändern wird, sind derzeit nicht 
möglich. Hierzu müssen die Grundstücke zunächst neu bewer-
tet werden. Grundlage dafür sind die Steuererklärungen, nach 
Aufforderung durch die Finanzverwaltung abzugeben sind. Die 
Eigentümerinnen und Eigentümer werden im 2. Quartal 2022 
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Staatsbetrieb Sachsen Forst,  
Forstbetrieb Adorf informiert

Borkenkäfer stehen in den Startlöchern
Bei Schnelle und laufende Kontrollen der Waldbestände sind not-
wendig – Der Forstbezirk Adorf unterstützt seine Waldbesitzer.
Mehr Niederschläge sowie kalte Temperaturen und Schnee bis in 
den April. Da liegt die Vermutung nahe, dass der Borkenkäferbe-
fall geringer ausfällt, weil die Wasservorräte aufgefüllt sind und 
viele Borkenkäfer das nasskalteWetter nicht überleben. Leider 
muss diese Euphorie gebremst werden: Unsere Bäume unterlie-
gen seit 2018 extremen Stress, welcher nur langsam wieder ab-
gebaut werden kann. Drei aufeinanderfolgende zu trockene Jah-
re, können nicht durch ein Jahr mit höheren Niederschlagsraten 
ausgeglichen werden. Die trockengestressten Bäume benötigen 
eine längere Rehabilitationszeit. Die Wasservorräte haben sich le-
diglich im Oberboden aufgefüllt. Die Sterberate der Borkenkäfer 
ist im Vergleich zu den vorhandenen Käferzahlen, aufgrund der 
Massenvermehrung der letzten Jahre, schwindend gering. Das 
heißt, auch 2021 werden die Borkenkäfer sich weiter vermehren 
und unsere Fichtenwälder bedrohen. Die Käfer stehen in den 
Startlöchern und warten nur auf wärmere Temperaturen. Somit 
könnte 2021 ein weiteres Krisenjahr werden. Günstigere Witte-
rungsbedingungen, die Zusammenarbeit von Waldbesitzern, 
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen, Forstunternehmern 
und Forstbehörden sowie die rasche Aufarbeitung von befallenen 
Holz haben dazu geführt, dass die Schadholzmengen in Sachsen, 
v. a. bei der Baumart Fichte, im Jahr 2020 leicht zurückgegangen 
sind. Um diesen Trend beizubehalten, müssen wir auch dieses Jahr 
wieder alle Kräfte mobilisieren und uns gegenseitig unterstützen.
Sobald die Temperaturen kontinuierlich über 16°C liegen, schwär-
men die Käfer aus und suchen neuen Brutraum. Spätestens ab 
diesem Zeitpunkt müssen in gefährdeten Waldbeständen re-
gelmäßige Kontrollgänge stattfinden, damit frischer Käferbefall 
rechtzeitig erkannt wird und schnell neue Käfergeneration die 
Bäume verlässt und neuen Befall verursacht.
Die Sanierung der einzelnen Käferherde lässt sich gemeinsam mit 
anderen Waldbesitzern leichter realisieren als alleine. Dafür be-
steht die Möglichkeit, Mitglied einer Forstbetriebsgemeinschaft 
(FBG) zu werden. Im Vogtland gibt es drei dieser forstwirtschaftli-
chen Zusammenschlüsse. Die Mitgliedschaft in einer FBG bringt 
für den Waldbesitzer viele Vorteile mit sich: Forstbetriebsgemein-
schaften bündeln den Unternehmereinsatz, sodass teure Forst-
technik gemeinsam genutzt werden kann und somit günstigere 
Preise erzielt werden können. Sie organisieren den Holzeinschlag, 
helfen bei der Bewirtschaftung und der Schadensbewältigung. 
Sie bündeln das eingeschlagene Holz und organisieren dessen 
Verkauf. FBG´s bestellen zentral Pflanzen für die Aufforstung, ko-
ordinieren Wegebaumaßnahmen und vieles mehr.
Die Mitarbeiter des Privat- und Körperschaftswaldes im Forstbezirk 
Adorf, unterstützen ihre Waldbesitzer tatkräftig und beraten sie zu 
allen Fragen der Waldbewirtschaftung und Schadensbewältigung.
Sie können sich jederzeit zu allen Fragen an Herrn Steffen Bieder-
mann (Revier Adorf, Steffen.Biedermann@smul.sachsen.de, 0173 
3717176 oder 037437 532916) und Herrn Harald Stengel (Revier 
Schöneck, Harald.Stengel@smul.sachsen.de, 0173 5776506 oder 
037464 3309221) wenden.
Private und körperschaftliche Waldbesitzer können die Förder-
richtlinie Wald und Forstwirtschaft für die Bewältigung der Wald-
schäden und den Waldumbau in Anspruch nehmen. 
Für Maßnahmen zur Borkenkäferbekämpfung sowie für die Wie-
derbewaldung der Schadflächen stehen seit 2020 bis zum Jahr 
2023 insgesamt rund 38 Millionen Euro zur Verfügung. 
Für Fragen zum Thema Forstförderung steht Ihnen Frau Luisa 
Lüttschwager (Luisa.Luettschwager@smul.sachsen.de, 
0173 577 6507) zur Verfügung.

grenze die Patienten versorgt. „Ihnen gebührt besonderer Dank, 
ebenso wie all den anderen Pflegemitarbeiter*innen, die den La-
den am Laufen halten und die Patienten auf den Covid-freien Sta-
tionen betreuen“, würdigt Pflegedienstleiter Thomas Meinel sein 
gesamtes Pflegeteam.

Ambulanter Pflegedienst versorgt rund 120 Klienten zu Hause
Neben den Mitarbeitenden in den Krankenhäusern sind es auch 
die Kolleginnen und Kollegen des ambulanten Pflegedienstes 
der Paracelsus-Klinik Schöneck, die eine gute pflegerische Ver-
sorgung der Menschen in der Region gewährleisten. Die wahr-
scheinlich kleinste Pflegegruppe des Paracelsus-Konzerns mit  
20 Mitarbeiter*innen, überwiegend in Teilzeit beschäftigt, leistet seit 
vielen Jahren einen wertvollen und wichtigen Beitrag zur Versor-
gung der 120 überwiegend älteren Klienten rund um den Standort 
Schöneck. Das letzte Jahr hat auch sie vor neue Herausforderungen 
gestellt, die Sorge um die Klienten und um die eigene Gesundheit 
bzw. die der Angehörigen forderte das Team in besonderer Weise.
Die Pflegekräfte des ambulanten Pflegedienstes sind auf ihren 
Touren durchs Vogtland allein unterwegs und können sich in 
schwierigen Situationen nicht immer mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen austauschen. Für ein Gespräch oder ein gemeinsames 
Frühstück oder Mittagessen bleibt keine Zeit. „Das letzte Jahr hat 
Spuren hinterlassen. Wir mussten teilweise mit der Hälfte der Be-
satzung die Klienten versorgen – bei Wind und Wetter sind wir 
durch die Gegend geflitzt. Mit einem Mal sieht man sich als Pfle-
gekraft mit einer Situation konfrontiert, die einen erschreckt. Die 
Versorgung wurde zur Gefahr für die Klienten und auch für uns. 
Da wo sonst Vertrauen und Nähe war, gab es plötzlich Skepsis 
und Angst vor Ansteckung. Das hat uns die Arbeit zusätzlich er-
schwert und uns auch psychisch belastet,“ resümiert Antje Pet-
zold-Dietz, Pflegedienstleiterin des ambulanten Pflegedienstes.

Zeichen der Anerkennung am Tag der Pflege
„Lob und Anerkennung, Kommunikation auf Augenhöhe, flache 
Hierarchien - das ist gelebter Alltag. Jeder, der in unserer Ge-
sundheitsfamilie seinen Platz gefunden hat, bringt seine einzig-
artige Persönlichkeit, sein fachliches Know-how und seine volle 
Leistung in den Erfolg des gesamten Teams ein“, so beschreibt 
Jan Müller die Unternehmenskultur bei Paracelsus. Dass diese 
Unternehmenskultur gelebter Alltag ist, zeigen am 12. Mai viele 
Aktionen in den Paracelsus-Kliniken in ganz Deutschland. Allen 
voran gibt es mit dem HashTag „#EchtePflege in der „Paracelsus 
Gesundheitsfamilie“ ein emotionales Dankeschön als Videobot-
schaft für alle Pflegekräfte unter 
https://www.youtube.com/watch?v=v0fAZbP2waI. Ein besonders 
gesundes Dankeschön erwartet die Pflegekräfte des Paracelsus-Klin-
kums Sachsen: Hier werden zum Tag der Pflege an den Akuthäusern 
eigens kreierte Paracelsus-Äpfel an alle Pflegenden verteilt.

Corona-Krise lässt Pflegeteams bei Paracelsus weiter zusammen-
wachsen (das Bild wurde vor Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 
2020 aufgenommen). Foto: Peter Hamel
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Was sollten Waldbesitzer jetzt tun?
- Mit Beginn des Schwärmflugs (> 16 °C) sollten die Waldbestän-

de regelmäßig (bestenfalls einmal wöchentlich) auf frischen 
Borkenkäferbefall kontrolliert werden. Besonders gefährdet 
sind Fichtenreinbestände, in welchen bereits im Vorjahr Befall 
aufgetreten ist.

- Bei frischem Befall sofort handeln. Solange die Entwicklung 
der Larven noch nicht abgeschlossen ist, können mechani-
sche Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

- Die befallenen Bäume müssen schnellstmöglich gefällt und aus 
dem Wald transportiert werden, um den Ausflug der neuen Kä-
fergeneration und damit ein Übergreifen auf gesunde Bäume zu 
verhindern. Das befallene Holz muss dafür in einem Abstand von 
mindestens 500 m zum nächstgelegenen Wald gelagert werden.

Eine Sorge weniger
Die Sozialwerk Vogtland g GmbH in Klingenthal mit seinem Ge-
schäftsführer Michael Rothe stellen den diesjährigen Frühjahrsspen-
denaufruf unter das Motto „Wir kämpfen für Lena – #teamlena“. 
Lena aus Markneukirchen und ihre Familie brauchen unsere Hilfe. 
Hierdurch hatten wir im März 2021 mit einer Briefaktion und in 
den sozialen Medien über einen doppelten Spendenaufruf auf-
merksam gemacht.  Zum einen wurden die angeschriebenen Ge-
schäftsinhaber gebeten in ihren eigenen Reihen Werbung für eine 
Registrierung bei der DKMS oder der VKS zu machen. Zum ande-
ren wollten wir der Familie sehr gerne helfen, die im Moment für 
die Kosten zu einem großen Teil selbst aufkommen müssen.  Wir 
waren über die Resonanz auf unsere Aktion mehr als überwältigt. 
Bis hin zum Radio wurden wir auf unsere Hilfsaktion angesprochen 
und alle wollten helfen.  Auch die Spenden wurden von Tag zu Tag 
mehr und wir konnten am 14.04.2021 eine stattliche Summe von 
2.800 € an Lena - in Vertretung durch ihre Mutter - übergeben. Wir 
hoffen damit die Kosten erst einmal decken zu können und viel-
leicht auch den ein oder anderen Wunsch von Lena zu erfüllen.

Trotz all dieser Freude, ist die Hoffnung - einen geeigneten Stamm-
zellenspender für Lena zu finden ungebrochen. Auch hier kann je-
der Einzelne helfen und sich unter www.DKMS.de/lena registrieren 
lassen. Die Teststäbchen - ganz unter dem Motto „Stäbchen rein 
Spender sein“ - werden unproblematisch nach Hause geschickt. 
Man kann in Ruhe die Probe entnehmen und an die DKMS zu-
rücksenden. Hier rufen wir noch einmal alle auf, sich registrieren 
zu lassen. 
Durch die Pandemie sind große Massentypisierungen leider im Mo-
ment nicht möglich. Deshalb nutzt die Chance jemand anderem zu 
helfen – es ist die einzige Chance für den betroffenen Menschen ei-
nen geeigneten Spender zu finden und sein Leben zu retten!
Gerne können Sie auch weiterhin spenden auf unser Konto bei 
der Sparkasse Vogtland IBAN DE24 8705 8000 0101 016930 - 
Kennwort: „Wir kämpfen für Lena - #TEAMLENA

Energieberatung  
weiterhin erreichbar

Beratungen und Online-Vorträge finden  
digital und telefonisch statt

Auch im verlängerten Lockdown sind die unabhängigen 
Energieberat*innen der Verbraucherzentrale Sachsen weiterhin 
für alle Anfragen rund um Stromverbrauch, Heiztechnik, Däm-
mung und regenerative Energien erreichbar.
Beratungen werden auch in den nächsten Wochen auf elek-
tronischem Wege online oder telefonisch stattfinden. „Um 
Verbraucher*innen und Mitarbeiter*innen bestmöglich schützen, 
werden persönliche Beratungen und Energiechecks aktuell nicht 
durchgeführt“, erklärt Lorenz Bücklein von der Energieberatung 
der Verbraucherzentrale. Zusätzlich zur individuellen kontaktlosen 
Beratung bietet die Verbraucherzentrale kostenfreie Webseminare 
unter dem Motto „Mit Sonne rechnen“ an, die sich den Themen 
Photovoltaik, Solarthermie und Fördermitteln widmet. 
Am 31. Mai können sich Interessierte unter 
www.verbraucherzentrale-sachsen.de/sonne freie Plätze sichern.
Wer individuelle Beratung wünscht, kann die Online-Bera-
tung nutzen. Alternativ können telefonische Anfragen unter  
0800 809802400 bearbeitet werden.

Ambulanter Hospiz- und Beratungsdienst  
„Nächstenliebe e. V. informiert

Termine Juni 2021
Achtung: Wir sind in Auerbach umgezogen. Unsere neue An-
schrift:
Am Graben 12 in 08209 Auerbach. Die Büroanschrift Klin-
genthal bleibt wie bisher Auerbacher Str. 78.
Wir sind gern jederzeit für Sie da in schwerer Krankheit und in 
Trauer, für Fragen bezüglich Pflegegrad oder Schwerbehinde-
rung, auch für Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.
Unser Kinderhospizdienst begleitet auch Familien mit schwer kran-
ken Kindern. Alle unsere Mitarbeiter haben dafür eine adäquate 
Ausbildung. Gern nehmen wir uns Zeit. Kontaktieren Sie uns bitte 
unter Tel.-Nr. 0163 6149065 kostenlos und unverbindlich.
Unsere Trauercafés im Juni (vorbehaltlich der aktuellen Corona-
verordnungen)
Montag, 7. Juni, 15 - 17 Uhr in Auerbach, Am Graben 12
Montag, 7. Juni, 16 - 18 Uhr in Adorf, Schillerstraße 23
Dienstag, 1. Jun,i 15 - 17 Uhr in Klingenthal. Auerbacher Str. 78
Mittwoch, 9. Juni, 16 - 18 Uhr in Oelsnitz, Zöphelsches Haus
Donnerstag, 10. Juni, 15:30 - 17:30 Uhr in Treuen, DRK Tagespfle-
ge, Poststraße
Trauer-Einzelgespräche sind jederzeit auf Anfrage möglich.
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Der Fuß zur Hangseite hält den Bodenkontakt, der talseitige Fuß 
tritt in das auf elf Uhr hochgesetzte Pedal. Wenn das Anfahren zu 
kraftaufwendig ist, im Zweifelsfall zunächst bergauf schieben, bis 
wieder ohne großen Kraftaufwand in die Pedale getreten werden 
kann.
Bei der anschließenden Bergabfahrt ist zu beachten, dass durch 
das höhere Gewicht des Rads auch höhere Geschwindigkeiten 
erreicht werden können. Das Bremsen sollte vorsichtig dosiert 
erfolgen. Dazu Vorder- und Hinterradbremse benutzen und be-
rücksichtigen, dass die Bremswirkung am Vorderrad größer ist.
Vorsicht: Das Vorderrad darf nicht blockieren! Vor dem Anhalten 
empfiehlt es sich immer, in einen niedrigen Gang zurückschalten. 
Die Kraft des Motors macht zwar teils auch ein anschließendes 
Anfahren in einem höheren Gang möglich, geht aber auf Kosten 
der Lebenszeit technischer Komponenten wie beispielsweise der 
Kette. Auch lässt sich beim Anfahren in einem niedrigen Gang 
leichter das Gleichgewicht zu halten. 
Im Frühling können die Straßen durch Niederschlag noch ver-
mehrt feucht und glatt sein. Außerdem ist vielerorts mit beschä-
digten Straßenoberflächen durch Frost oder auch mit Resten von 
Rollsplitt zu rechnen. Jörg Petzold empfiehlt deshalb, besser et-
was langsamer unterwegs zu sein. Keinesfalls sollten die eigenen 
Fähigkeiten überschätzt werden. Der Straßenzustand sollte stets 
im Auge behalten werden.

4. Gegenseitig Rücksicht nehmen
Angepasste Geschwindigkeiten und eine vorausschauende 
Fahrweise sind im Sinne der Verkehrssicherheit nicht nur 
beim Anradeln, sondern grundsätzlich Pflicht.
Gerade zum Start in die neue Saison sollten sich Pedelec-Fahre-
rinnen und -Fahrer in Erinnerung rufen, dass sich mit den Zweirä-
dern auf der Straße auch die Verkehrslage anderer Verkehrsteil-
nehmender verändert. Besondere Aufmerksamkeit ist angesagt. 
Denn gerade zu Saisonbeginn unterschätzen andere Verkehrs-
teilnehmende leicht die Geschwindigkeit eines Pedelecs. Gegen-
seitige Rücksichtnahme ist die Voraussetzung dafür, dass alle si-
cher unterwegs sind, so Petzold abschließend.

Weiterführende Informationen:
>> Sicherheits-Check für Fahrrad und Pedelec: Fahrsicherheit 
und Fahrspaß nach der Winterpauseucherschutz.

Bibo-Tipp
Hera Lind
Vergib uns unsere Schuld - Roman nach einer wahren Geschichte
Carina Kramer ist dreifache Mutter, als sie mit Ende dreißig Witwe 
wird. Sie sucht Trost im Glauben und begegnet Pater Raphael von 
Ahrnberg, der seit über zwanzig Jahren im benachbarten Kloster 
lebt. Der geweihte Priester hat sich mit Leib und Seele dem Zöli-
bat verpflichtet. 
Doch Carina bringt alles ins Wanken. Sie ist stark, bodenständig, 
zugleich zärtlich und einfühlsam. die gemeinsame Liebe ist ge-
prägt von heimlichen Treffen, gefolgt von umso schmerzhafteren 
Trennungen. Denn die Kirche lässt Raphael nicht ziehen. Von ei-
nem klärenden Gespräch mit dem Bischof kehrt er nicht zurück. 
Carina steht vergebens am Bahnhof. Und es kommt noch schlim-
mer: Sie ist schwanger. Werden ihre Widersacher trennen, was 
Gott zusammengefügt hat?
Lebendig und voller Empathie zeichnet Bestsellerautorin Hera 
Lind das Porträt einer bedingungslosen Liebe.

Valentina Cebeni
Die Wildrosentöchter - Roman
Aus dem Italienischen von Ingrid Ickler
Eneas Hand legte sich sanft auf meine Schulter, und gemeinsam 
schauten wir gleichermaßen zufrieden wie gerührt auf Aurora, 
die endlich wieder glücklich wirkte.

Beratung zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht fin-
det jeweils am 7. Und 21. Juni in der Zeit von 9 – 11 Uhr im 
Rathaus Treuen statt (vorbehaltlich Coronaverboten )
Neuer Kurs Palliative Care (40 Stunden) für Ergo-/Physiother-
peuten und helfende Berufe ist für die Woche vom 13.09. – 
17.09.2021 im Krankenhaus in Schöneck geplant. 
Anmeldungen werden schon jetzt unter Tel.Nr. 0163 6149065 
angenommen. Im Coronafall wird dieser Kurs online stattfin-
den.
Ihnen allen viel Kraft für die täglichen Herausforderung des 
Lebens.

Ihre Petra Zehe
Koordinatorin
Master Palliative Care
Pädiatrische Palliative Care

Ratgeber Verkehrssicherheit

Anradeln mit dem Pedelec: Sicher im Sattel
Schöneck (ACE) 6. Mai 2021 – Radfahren – gerade mit elektri-
schem Rückenwind – liegt voll im Trend. Die frühlingshaften Tem-
peraturen locken sowohl zahlreiche Pedelec-Neulinge als auch 
erfahrene Pedelec-Fans nach der Winterpause auf den Sattel. Mit 
Blick auf den besorgniserregenden Anstieg getöteter und 
verunfallter Pedelec- Fahrerinnen und -fahrer im vergange-
nen Jahr, gibt Jörg Petzold vom ACE-Kreisclub Sachsen-Süd, 
Tipps für sicheres elektrisches Anradeln in die Saison 2021.

1. Pedelec prüfen
Neben den obligatorischen Fahrrad-Einstellungen für eine siche-
re und bequeme Sitzposition – von der Höhe des Sattels bis zur 
Neigung des Lenkers sowie der Bremsgriffe – sollten beim Pe-
delec vor Fahrtantritt stets nicht nur die Licht- und Bremsanla-
ge, sondern auch Funktion und Ladestand des Akkus überprüft 
werden. 
Der Reifendruck ist bei den gewichtsintensiven Elektrofahr-
rädern ebenfalls besonders wichtig. Er sollte nicht nur vor dem 
Anradeln, sondern regelmäßig mindestens alle zwei Wochen ge-
prüft und gegebenenfalls korrigiert werden, so der Sprecher vom 
ACE. Der Sollwert ist meist auf der Reifenflanke vermerkt.

2. Übungsfahrt einplanen
Egal, ob im vergangenen Jahr bereits elektrisch geradelt wurde 
oder nicht: Wer mit dem Pedelec unterwegs sein will, sollte 
sich nach dem Winter zunächst in einer verkehrsberuhigten 
Zone an das Fahren mit Elektroantrieb herantasten. Die uner-
wartet einsetzende Motorunterstützung, das hohe Gewicht und 
der veränderte Schwerpunkt – je nach Antriebskonzept und Ak-
ku-Position – sind nicht nur für Pedelec-Neulinge immer wieder 
gewöhnungsbedürftig. Auch ist der Bremsweg im Vergleich zum 
Fahrrad ungewohnt lang und sollte vor der ersten Radtour 2021 
getestet werden.

3. Gefahren bewusst machen
Einige Situationen im Straßenverkehr lassen sich nur schwer pro-
ben. Doch oft hilft es bereits, sich einige vor der Fahrt bewusst zu 
machen. So sollten alle, die mit einem Pedelec unterwegs sind, 
beim Anfahren an einer Steigung besondere Vorsicht walten 
lassen. 
Denn das Rad muss zunächst aus eigener Kraft in Gang gebracht 
werden, bevor der Motor unterstützend eingreifen kann. Deshalb 
beim Anfahren am Hang am besten einen niedrigen Gang und 
den höchsten E-Modus wählen, rät Petzold. Gibt es die Fahrum-
gebung her, dann quer zur Fahrbahn anfahren. 
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Wie beiläufig streifte er meine Finger, als er seine Hand von mei-
ner Schulter nahm, und als er mich zudem erneut so eindring-
lich, so intensiv anschaute, während wir in Richtung Haus gingen, 
durchfuhr mich wieder diese Wärme. 
Um meine Gefühlsregungen zu verbergen, schaute ich zu Boden, 
spürte aber dennoch seinen Blick wie eine zärtliche Berührung. 
Etwas, das ich sei langer Zeit nicht mehr empfunden und das ich 
vermisst hatte.

Sandra Brown
Sein eisiges Herz - Thriller
Rye Mallett ist Auftragspilot, für seinen Job ist er bereit, Gesetze 
zu ignorieren und sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Sein 
neuer Auftrag führt ihn ins neblige Georgia; er soll dort eine mys-
teriöse schwarze Kiste an einen gewissen Dr. Lambert liefern. 
Doch als Mallett auf der entlegenen Landebahn ankommt, er-
wartet ihn mehr als nur schlechtes Wetter. Erst scheint es jemand 
darauf abgesehen haben, sein Flugzeug zu sabotieren, dann wird 
er nicht von Dr. Lambert, sondern von Dr. Brynn O‘Neal empfan-
gen. Eigentlich stellt Mallett keine Fragen, doch das Rätsel um die 
schwarze Kiste zieht ihn magisch an - genauso wie die geheimnis-
volle, attraktive Brynn ...
„Sandra Brown ist eine meisterhafte Autorin. Jeder ihrer Romane 
verspricht Spannung bis zur letzten Seite!“
USA Today

Claudia Praxmayer
Bienenkönig - Thriller
Die 19-jährige Mel weiß noch nicht so recht, was sie mit ihrem Le-
ben anstellen will, und gönnt sich ein Jahr Auszeit: als Köchin und 
Bienenbeauftragte ihrer Wohn-Community in San Francisco. Im 
Garten der alten Villa, umschwirrt von ihren Bienen, ist Mel glück-
lich. Doch eines Tages scheint ihre besondere, von der Großmut-
ter ererbte Gabe mit den kleinen Wesen zu versagen: Die Bienen 
sind aus unerfindlichen Gründen in panischer Aufruhr.
Und Mel findet vor dem Bienenstock etwas zutiefst Unheimli-
ches: eine nachtschwarze, metallisch schimmernde Drohne. Einer 
Biene täuschend echt nachempfunden. Wie sich herausstellt, hat 
diese Drohne Mels Bienenstock attakiert. Doch woher kommt die-
ses kleine technische Wunderwerk? Ist es so böse, wie es scheint? 
Und vor allem: Was wird damit bezweckt? Unversehens geraten 
Mel und ihre vier Mitbewohner in eine riskante Ermittlung ...

Für unsere jungen Leser:
Kathryn Littlewood
Glücksbäckerei - Das magische Rezeptbuch
Verschiedene Geschichten um ein magisches Rezeptbuch.

Unsere Bibliothek hält eine große Auswahl verschiedener Genres 
für alle Lesergruppen, ob groß oder klein, bereit.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei, geöffnet ist die Bibliothek 
jeweils
Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 13:00 - 16:00 Uhr

Wir wünschen viel Spaß beim Schmökern.

Redaktionsschluss „Schönecker Anzeiger“
Die Juni-Ausgabe des „Schönecker Anzeiger“ erscheint am  
17. Juni 2021.
Die Redaktion nimmt Artikel bis zum 8. Juni 2021,  
8:00 Uhr, entgegen.

Bitte beachten!

Nach Redaktionsschluss 
eingegangen

Stellenausschreibung
Die Stadt Schöneck/Vogtl. schreibt eine Stelle als

Reinigungskraft (m/w/d)
in der Kindertagesstätte „Sonnenwirbel“ in Schöneck/Vogtl. auf 
diesem Wege öffentlich aus.
Ihr Aufgabengebiet wird unter anderem sein:
· Reinigung aller Räumlichkeiten und Oberflächen in der Kinder-

tagesstätte „Sonnenwirbel“ (Gruppenräume, Flure, Eingangsbe-
reich, Treppenhaus, Küche, Sanitäranlagen, Sauna, Fenster, etc.) 
unter Beachtung hygienischer Auflagen, d.h. auch Reinigung 
mit Spezialreinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln, etc.

· selbständige Durchführung von Sichtkontrollen auf Ordnung 
und Sauberkeit

· Leerung von Abfallbehältern und Abfallentsorgung
· Vertretung der Technischen Hilfskraft bei Urlaub/Krank
· Arbeitszeit überwiegend außerhalb der regulären Betreu-

ungszeit der Kindertagesstätte „Sonnenwirbel“
Das sollten Sie mitbringen:
· Ordnungssinn und eine besondere Neigung für Sauberkeit
· Zuverlässigkeit, selbständiges Arbeiten, Flexibilität, Engage-

ment und Einsatzbereitschaft
· körperliche Belastbarkeit
· Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft und Konfliktfähigkeit
· gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
· für Bewerbende, die ab dem 01.01.1971 geboren wurden: Vo-

raussetzung für die Aufnahme der Tätigkeit ist der vorherige 
Nachweis des Vorliegens von mindestens zwei Masernschutz-
impfungen oder einer ärztlichen Bestätigung über das Vorlie-
gen einer ausreichenden Immunität gegen Masern (Masern-
schutzgesetz)

Was wir Ihnen bieten:
· ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ab 01.07.2021 in Teilzeit 

mit 24h/Woche
· eine Vergütung entsprechend der Tätigkeit und Ihrer Qualifika-

tionen gem. dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)
· Sonderzahlungen gem. TVöD, betriebliche Altersvorsorge (ZVK)
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
bis 28.05.2021 an die Stadt Schöneck/Vogtl., Sonnenwirbel 3,  
08261 Schöneck/Vogtl.
Gerne auch per E-Mail an: post@stadt-schoeneck.de (eine PDF-
Datei).
Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt. Ein entsprechender Nachweis ist 
den Bewerbungsunterlagen beizufügen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Neidhardt (Tel.: 037464 
870-115; E-Mail: sneidhardt@stadt-schoeneck.de).
Hinweis: Bewerbungsunterlagen in Papierform können nur 
zurückgeschickt werden, wenn ein ausreichend frankierter Rü-
ckumschlag beigefügt ist. Falls dies nicht der Fall ist, werden die 
Bewerbungsunterlagen nach Ablauf von 4 Monaten nach der 
Beendigung des Auswahlverfahrens aus datenschutzrechtlichen 
Gründen vernichtet. Bewerbungen per E-Mail werden nach Ab-
lauf von 4 Monaten nach der Beendigung des Auswahlverfahrens 
aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass anfallende Kosten für 
die Bewerbung, insbesondere Reiskosten aus Anlass des Vorstel-
lungsgespräches, nicht übernommen werden können.
Datenschutz: Mit Ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass Ihre Da-
ten bis maximal 4 Monate nach der Beendigung des Auswahlver-
fahrens gespeichert und verarbeitet werden.
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Mobiles Impfteam im Bürgersaal 
Schöneck

Die Möglichkeit zur Corona-Schutzimpfung gibt es am  
28. Mai 2021 (Erstimpfung) im Bürgersaal Schöneck.
50 Termine stehen für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung, 
die Vergabe der Termine erfolgt über die Stadtverwaltung 
Schöneck nach Eingang ihrer Anmeldung.
Kontakt Stadtverwaltung Schöneck
037464 870-0
Die Zweitimpfung ist dann zeitgleich am 18. Juni 2021.
Die notwendigen Unterlagen wie Anamnesebogen und Auf-
klärungsbogen liegen zur Abholung im Rathaus Schöneck 
bereit bzw. sind unter 

www.coronavirus.sachsen.de/coronaschutzimpfung 

aktuell herunterladbar.

Zur Impfung selbst sind mitzubringen:
• Personalausweis,
• Impfausweis (sofern nicht mehr vorhanden, wird vor Ort 

ein entsprechender Nachweis ausgestellt),
• SV-Ausweis,
• ausgefüllter Aufklärungsbogen,
• ausgefüllter Anamnesebogen.

Stadtverwaltung Schöneck

Anzeige(n)

Nach Beendigung meiner Tätigkeit  
in der Paracelsusklinik Schöneck stehe ich meinen  

Patienten weiterhin zur Verfügung

Dr. med. THOMAS LORENZ
Facharzt für Innere Medizin / Kardiologie
Hypertensiologe der Deutschen Hochdruckliga

Sprechstunden Privat nach Vereinbarung

✆ 03 74 64 - 87 40 | Klingenthaler Str. 2 A | 08261 Schöneck

Anlässlich meines 

30-jährigen Praxisjubiläums
möchte ich mich bei meinen Patienten  

für das entgegengebrachte Vertrauen und besonders 
bei meinen Mitarbeiterinnen, die mich in dieser Zeit 

aufopferungsvoll und kompetent begleitet haben,  
ganz herzlich bedanken.

Leider können wir aufgrund der Corona-Pandemie  
keine gebührende Feier gestalten.

Ich werde weiterhin gerne für Sie da sein.

Dr. med. Christine Lorenz
Praktische Ärztin, Hausärztin

Fachärztin Physikalische Therapie und  
Rehabilitative Medizin

Naturheilverfahren

Sprechzeiten
Mo., Di., Do., Fr.   8.00 – 11.00 Uhr
Mo. und Mi.        15.00 – 18.00 Uhr

und nach Vereinbarung
 

Klingenthaler Str. 2 A | 08261 Schöneck
Telefon: 037464 8740 | Mobil: 0172 8622777

Genießen Sie Ihre Fahrt mit uns. Wir freuen uns auf Sie.

Anmeldungen, Auskünfte und Prospektbestellung unter 

Telefon: 037421 / 200 23
Wir sind gerne wieder für Sie da, telefonische Anmeldungen und 
weitere Infos sind wieder möglich. 
Tagesfahrten:  
19.06.21     Erfurt zum Krämerbrückenfest  39,- €/P.
20.07.21     Bundesgartenschau Erfurt, inkl. Eintritt  59,- €/P.
14.08.21     Magdeburg-Wasserstraßenkreuz  49,- €/P.
Mehrtagesfahrten:  
03.07. - 07.07.21     5 Tage Hamburg  ab 479,- €/P.
31.07. - 05.08.21     6 Tage Bodensee und Allgäu  ab 579,- €/P.

Dorfstraße 2
08626 Mühlental OT Oberwürschnitz

Wie kann ich Ihnen helfen?

0151 15570772
a.pelz@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Anja Pelz

Ich bin für Sie da...

Ihre Medienberaterin vor Ort

Geschäftsanzeigen

Ihre Werbung. Ihr Erfolg. 
Jetzt online buchen: 

anzeigen.wittich.de
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Umtauschgarantie
ohne Wenn und Aber

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
4,9/5 Sterne bei Trustpilot

Bester Fachhändler
Spanien 2020

Sie erhalten sechs Weine aus Spanien à 0,75l/Fl. und zwei Gläser von Schott Zwiesel gratis dazu. Sollte ein Wein ausverkauft sein, 
behalten wir uns vor, Ihnen automatisch den Folgejahrgang oder einen mindestens gleich- oder höherwertigen Wein beizufügen. Den 
aktuellen Inhalt Ihres Pakets fi nden Sie unter www.vinos.de/goldpaket. Dieses Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Preise 
verstehen sich inklusive Versand in Deutschland und MwSt. Ihr Spanien-Wein-Spezialist Nr. 1: Wein & Vinos GmbH, Knesebeckstraße 
86, 10623 Berlin, Tel. 0800 31 50 60 8 (Mo-Fr 8-18 Uhr), zertifi zierter Bio-Fachhändler (DE-ÖKO-037).

Online: vinos.de/goldpaket  Artikelnummer: 32235

6 prämierte Weine
zum Vorteilspreis

Ihr ROTWEIN GOLD PAKET beinhaltet:

47%
GEGENÜBER DEM

EINZELKAUF

SIE SPAREN

GRATIS

29,99 €
6,44 €/l

statt 54,70 €

JETZT BESTELLEN: vinos.de/goldpaket

Palador Crianza 2018   
Perfekt gereifte Crianza aus der Rioja. 15,95 €

Montgó Tempranillo 2019            
2-fach prämierter Tinto von alten Reben. 8,95 €

Camino Santo Cabernet Sauvignon 2019
Ein feinwürziger und beliebter Tropfen. 9,95 €

Castell Colindres Reserva 2017 
Kundenliebling mit reicher Aromenwelt. 6,95 €

El Macho Tinto 2019
Beerige Cuvée aus Tempranillo und Bobal. 6,95 €

Vietor y Leon Crianza 2017 
Aromatischer Wein mit feiner Holznote. 5,95 €

93
Falsta« 

GOLD
Mundus

Vini 

GOLD
Mundus

Vini 

GOLD
Berl. Wein

Trophy

GOLD
Berl. Wein

Trophy

GOLD
Mundus

Vini 

GOLD
Mundus

Vini 

inkl. 0,99 € Versand

6 Flaschen +
2 Gläser
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LINUS WITTICH – Rätselseite
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In dem Moment, in dem man erkennt,
dass dem Menschen, den man liebt, 
die Kraft zum Leben verlässt ... wird alles still.

Wir nehmen Abschied von unserem lieben Verstorbenen

Roland Penzel
* 25.08.1931        † 24.04.2021

Warum jetzt? Warum so?
Wir werden es nie erfahren.

Aber eines wissen wir ...
... wir werden dich vermissen.

Deine Frau Elfriede
Dein Sohn Jürgen mit Evelyn
Deine Enkel Andy und Jasmin mit Marko
nebst Urenkel Vincent und Theresa

Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen Verwandten, 
Freunden und Bekannten für die entgegengebrachte  
Anteilnahme bedanken.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Döring, dem Pflegedienst 
Paracelsus Schöneck, dem Personal der Paracelsus Klinik  
Adorf, besonderer Dank unserem Herrn Pfarrer Albert für 
seine tröstenden Worte und Bestattungen Hannemann &  
Bauerfeind Schöneck.

Niemals geht man so ganz ...

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von 
meinem treusorgenden Mann, guten Vater, Opa und 
Bruder Herrn

Rolf Buchheim
* 12.09.1947   † 24.03.2021

Nach erfolgter Urnenbeisetzung möchten wir uns bei 
allen Verwandten, Freunden, Bekannten, Nachbarn und 
Sportkameraden für die entgegengebrachte vielfältige 
Anteilnahme bedanken.
Unser herzlicher Dank gilt dem Bestattungsinstitut 
Meinel für die hilfreiche Unterstützung, insbesondere 
Herrn Jürgen Meinel für seine tröstenden Worte in der 
Stunde des Abschieds.

Ehefrau Karin
Sohn Marcel mit Sandra und Sören

Schöneck, im Mai 2021

Auf Wunsch persönliche Beratung bei Ihnen zu Hause.
•	 Erd- und Feuerbestattungen
•	 Überführungen von und nach allen Orten
•	 Bestattungsvorsorge – Sterbeversicherungen

Bestattungen
Hannemann & Bauerfeind

Inh. J. Hannemann

Rosa-Luxemburg-Straße 8 Königstraße 11
08606 Oelsnitz 08233 Treuen
Tel.: 03 74 21 / 70 48 61 Tel. 03 74 68 / 68 84 65
Mobil: 01 76  61 07 09 56

 
 

 
 

             

www.bestattungen-hannemann.de

BBestattungenestattungenestattungenestattungenestattungenestattungenestattungenestattungenestattungenestattungenestattungenestattungenestattungenestattungen

Dem Leben einen würdigen Abschluss geben.

Auerbacher Straße 57
08248 Klingenthal 
Günter Seidel
Telefon Tag und Nacht
03 74 67 / 2 34 74

Sohrstraße 49
08261 Schöneck
Jens Hannemann, Claudia 
Puggel und Angelika Palme
Tel. 03 74 64 / 8 82 05

& Trauer& Trauer& Trauer& Trauer& Trauer& Trauer& Trauer& Trauer& Trauer& Trauer& Trauer
Abschied 

Der Trauerredner Anzeige

Für Familie, Freunde und Bekannte der verstorbenen Person 
ist eine Beerdigung ein sehr emotionaler Tag. Diesen Tag den-
noch schön zu gestalten, ist für die Angehörigen meist äußerst 
wichtig. Gerade in Situationen der Trauer, Ausweglosigkeit und 
der psychischen Erschöpfung, sind Hinterbliebene auf die Hilfe 
von erfahrenen Fachkräften aus dem Bereich Beerdigung bzw. 
Bestattung angewiesen. Eine große Last wird Angehörigen, die 
sich häufig durch die vielen Aufgaben einer Beerdigung über-
fordert fühlen, abgenommen, wenn diese von professionellen 
Trauerrednern bzw. Grabrednern unterstützt werden. Bestatter 
sowie Trauerredner begleiten die Trauernden auf dem Weg des 
Abschieds und versuchen ihnen in dieser schwierigen Zeit best-
möglich beizustehen.
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Zeit für einen 
Neuanfang?!

Sie wollen nach einer Familienpause berufl ich durchstarten? 
Das vom Bundesfrauenministerium und Europäischem So-
zialfonds geförderte Projekt „Perspektive Wiedereinstieg“
kann Sie mit individuellem Coaching sowie kostenlosen 
Fachvorträgen und Workshops gezielt unterstützen! 

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf - wir  freuen uns auf Sie!
WITT Schulungszentrum GmbH in Auerbach und Plauen
Telefon: 03744 2730 Mehr Infos auch unter: www.witt.de

Gefördert durch:

Stellen-
markt

TOURIST-INFO
OBERTRUBACH · TEICHSTR. 5 · 91286 OBERTRUBACH 
TEL: 09245/98 80 · E-MAIL: OBERTRUBACH@TRUBACHTAL.COM · WWW.TRUBACHTAL.COM

•  Wanderparadies mit 500 km   Wanderparadies mit 500 km   
naturbelassenen Wander wegennaturbelassenen Wander wegennaturbelassenen Wander 

• Naturlehrpfad
• Therapeutischer Wanderweg
• Fernwanderweg Frankenweg
• Trubachweg, Fraischgrenzweg
• Kulturweg Egloffstein
• Top-Kletterrevier
• Einziges Kletter-Infozentrum für 

den gesamten Frankenjura und 
die Fränkische Schweiz

• Nordic Walking Zentrum
• Badespaß und Kneippen
• Kraxeln im Hochseilgarten
• Wildgehege Hundshaupten
• Seltene Wildblumen

• Höhlen und Felsen
• Mühlen
• Rekordverdächtige Osterbrunnen
• Burgen und Burgruinen
• Kirchen und Kapellen
• Open-air-Theater
• Lichterprozession
• Johannisfeuer
• Fachwerkromantik
• Kirschblütenmeer
• Kirschenweg
• Musikfeste
• Kirchweihfeste
• Backofenfeste
• Kleinbrauereien
• Brennereibesichtigungen

Das Bewerbungsschreiben Anzeige

Die Bewerbung, insbesondere das Anschreiben, ist die Visiten-
karte, auf der du für dich selbst wirbst. Damit zeigst du, dass 
du der/die Richtige für die Ausbildungsstelle bist. Es umfasst 
eine DIN-A4-Seite. Da du dafür nur wenig Platz hast, muss auf 
einen Blick klar werden, was du willst, was du kannst und wer du 
bist. Nutze die Möglichkeit, deine Stärken in einem guten Licht 
darzustellen und dich als den passenden Kandidaten für deinen 
Wunschberuf „zu verkaufen“.
Das Anschreiben ist stets individuell gehalten, deshalb gilt es, 
sich vorab über das Unternehmen gut zu informieren. Begründe, 
warum du dich für diese Ausbildung entschieden hast und auch, 
warum du dich bei diesem Unternehmen bewirbst. Zeige deine 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Stärken auf, die du auch belegen 
kannst. Verwende dabei deine eigenen Worte und fasse dich 
kurz. Rechtschreib- und Tippfehler in der Bewerbung sind ein 
No Go! Auch auf die richtige äußere Form (DIN 5008) musst du 
achten. Mehr über Form, Aufmachung und Schriftbild findest du 
auf zahlreichen Seiten im Internet.
Halte dir bei deiner Bewerbung stets eines vor Augen: Gerade 
beim Anschreiben hast du die große Chance, dich von anderen 
positiv abzuheben. Abgeschriebene Texte und Standardformu-
lierungen sind bei Personalverantwortlichen nicht beliebt. Eine 
08/15-Bewerbung landet schnell auf dem falschen Stapel.
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Für Privathaushalte stehen ab sofort
folgende Dienstleistungen zur Verfügung:

Ansprechpartner Herr Hinke
☎ 03744 1835818  ·   0151 57137954

@ info@wfvmbh.de

Haushaltsreinigung

Mäharbeiten

Wohnungsberäumung

Schöneck
Sonnige Erkerwohnung, ca. 52 m²,  Altbau, zentral, saniert, 
2 Zimmer, EBK neu, Bad mit Fenster u. Wanne, gefliest, WC 
extra,  Abstellkammer, Energieausweis - zu vermieten  
KM € 245 + NK, Mietkaution

Auskunft unter Telefon 037464 / 290359

Für unseren Industrie- und Gewerbestandort in Chemnitz 
sowie Objekten außerhalb von Chemnitz suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin einen 

Elektriker (m/w/d)
Aufgaben:
• Betreuung elektrotechnischer Anlagen der Nieder- und  

Mittelspannung
• Instandhaltung bzw. Koordinierung von Instandhaltungs- 

arbeiten an elektrotechnischen Anlagen
• Sicherstellung der Stromversorgung der Mieter unseres  

Industrieparks
• Monatliche Messwerterfassung mittels mobilem Daten- 

erfassungsgerät
• Mitarbeit bei der Klärung von Unstimmigkeiten in der  

Monatsabrechnung
• Dokumentation der betreuten Anlagen mit IT-Systemen
• Mitwirkung bei der Optimierung der Arbeitsprozesse
Wir erwarten: 
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Elektriker/ 

Elektromonteur
• Kenntnisse und Erfahrungen im Beruf
• Höhentauglichkeit
• Handwerklich praktische Fähigkeiten
• Aktuelle IT-Kenntnisse
• Schaltberechtigung 10 kV vorteilhaft  

(kann auch im Unternehmen abgelegt werden)
Wir bieten: 
• eine unbefristete Festanstellung
• eine kollegiale, offene Arbeitsatmosphäre mit flacher  

Hierarchie

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
an
ITC Industrie- und Technologiepark 
HECKERT GmbH Chemnitz
Geschäftsführung, Otto-Schmerbach-Str. 19, 09117 Chemnitz
oder per Mail an roger.hofmann@itc-heckert.de

Für unseren Industrie- und Gewerbestandort in Chemnitz  
sowie Objekten außerhalb von Chemnitz suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin einen 

Immobilienkaufmann (m/w/d)
Aufgaben:
• Verhandlungen mit Mietern und Geschäftspartnern
• Strategische Vorbereitung und Begleitung von Bau- und  

Modernisierungsmaßnahmen
• Erstellung von Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung
• Erstellung und Verhandlung von Dienstleistungsverträgen
• Ansprechpartner für Mieter und Dienstleister
• Mitwirkung bei der Rationalisierung von Arbeitsprozessen
• Eigenständige Bearbeitung von Projektaufgaben
• Direkter Ansprechpartner der Geschäftsführung
• Strategische Modernisierung und Weiterentwicklung  

der IT-Systeme
• Ansprechpartner für unseren IT-Partner
• Assistenz der Geschäftsführung

Wir erwarten: 
• Kenntnisse und Erfahrungen in der Immobilienbetreuung  

und Betriebswirtschaft
• aktuelle IT-Kenntnisse
• Grundkenntnisse im Arbeits-, Brand- und Umweltschutz

Wir bieten: 
• eine unbefristete Festanstellung
• eine kollegiale, offene Arbeitsatmosphäre mit flacher Hierarchie
Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an

ITC Industrie- und Technologiepark 
HECKERT GmbH Chemnitz
Geschäftsführung, Otto-Schmerbach-Str. 19, 09117 Chemnitz
oder per Mail an roger.hofmann@itc-heckert.de



22 Donnerstag, 20. Mai 2021 SCHÖNECKER ANZEIGERAnzeigenteil

Alles aus einer Hand.

Beraten. Gestalten.
Drucken. Verteilen.

FLYER | FALZFLYER
KALENDER | BLÖCKE
PLAKATE | POSTER
ZEITSCHRIFTEN
GASTROARTIKEL
GRUSSKARTEN
EINLADUNGEN
DANKSAGUNGEN
BROSCHÜREN
VISITENKARTEN

LINUS WITTICH 
Medien KG
An den Steinenden 10
04916 Herzberg (Elster)
Tel. 03535 489-0
info@wittich-herzberg.de
www.wittich.de

Etiketten

BierdeckelBanner

Roll-Up`s

Geschäftspapiere

Schreibunterlagen
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IHR FACHMANN
vor Ort

■ TÜREN ■ KÜCHEN ■ TREPPEN ■ FENSTER ■ SPANNDECKEN ■ GLEITTÜREN ■ 

Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie uns an: (0 37 65) 3 41 58 • www.neumann.portas.de

 Wir renovieren, modernisieren und bauen neu nach Maß 
Wertbeständige 
Fensterrenovierung -

30 Jahre

in Netzschkau

Portas Fachbetrieb Neumann 
P&P Renovierungsspezialist 
Vogtland GmbH
Mylauer Straße 18, 08491 Netzschkau 
geöffnet Mo. bis Fr. 8.00 bis 16.00 Uhr

Die dauerhafte Lösung gegen Witterungsschäden
Im Wohnraum bleibt die Atmosphäre behaglich und gemütlich. Die Renovierung ist meist innerhalb eines 
Tages abgeschlossen. Portas hat für Fenster aller Abmessungen und Formen die passende Lösung. Die 
„neuen“ Fenster müssen nie mehr gestrichen werden! Damit ist die Fensterrenovierung mit System eine 
optimale Alternative zum Neukauf.

Steuerberatung

JACOB

Dr. Jacob & Kollege
Steuerberater Partg mbb

Wir sind an den Standorten
Markneukirchen und
Klingenthal für Sie erreichbar.
www.steuerberatung-jacob.de
info@steuerberatung-jacob.de

Wernitzgrüner Straße 1
08258 MarKneuKirchen
Tel. 037422 551-0
Fax 037422 55199

Auerbacher Straße 13
08248 Klingenthal
Tel. 037467 28900
Fax 037467 289020

08261 Schöneck
Hauptstraße 42
 (03 74 64) 33 02 77
Wir sind für Sie da:
Di. + Fr. 9 - 13 & 14 - 18 Uhr

Frühjahrsputz!  Jetzt wird abgestaubt.

Wir machen Platz für Neues!

Viele Brillenfassungen bis  50 % 
preisreduziert *
* Nur auf ausgewählte und vorrätige Brillenfassungen

© Rainer Sturm /
pixelio.de

Beim Umbau Anzeige

auch an später denken
Barrierefreiheit ist nicht erst ein Thema, wenn Alter oder gesund-
heitliche Einschränkungen Umbauten in den eigenen vier Wän-
den unumgänglich machen. Wer im Haus oder in der Wohnung 
eine größere Renovierung plant, sollte barrierefreien Komfort 
im Auge haben. Denn im Rahmen einer Modernisierung lassen 
sich Barrieren oft mit kleinem Zusatzaufwand beseitigen. Auch 
Vorkehrungen, die spätere Anpassungen mit geringem Aufwand 
möglich machen, können dabei mit vorgesehen werden. Barrie-
refrei zu renovieren, kann sich auch finanziell auszahlen. Denn 
im Rahmen ihrer Programme zum altersgerechten Umbau för-
dert die KfW-Förderbank entsprechende Maßnahmen. Voraus-
setzung dafür ist die rechtzeitige Beantragung der Fördergelder 
noch vor dem Beginn der Umbaumaßnahmen. Unterstützt wird 
eine Vielzahl von Maßnahmen in so gut wie allen Lebensberei-
chen des Hauses. Dazu gehört die Reduzierung von Barrieren 
auf Zuwegen und in Eingangsbereichen, Wetterschutzmaßnah-
men sowie Hilfen zur Überwindung von Treppen, Veränderungen 
von Raumzuschnitten und Türbreiten sowie der Abbau von Hin-
dernissen zwischen den Räumen. Auch Terrassen, Loggien und 
Balkone sowie ihre Zugänge werden gefördert. Eine besondere 
Rolle nimmt das Bad ein, in dem bodengleiche Duschen ebenso 
wie Änderungen des Raumzuschnitts sowie die Modernisierung 
von Sanitärgegenständen auf der Liste stehen. Assistenz- und 
Smart-Home-Systeme, die das Haus sicherer machen, sind 
ebenfalls förderfähig. Unter www.bsb-ev.de gibt es dazu mehr 
Infos und Ansprechpartner. djd 65527

Bei den Handwerkern 
Ihrer Region werden Sie gut beraten!


